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1. Teil
Grundlagen der Organschaft

Kapitel 1
Steuerliche Grundlagen der „Organschaft im Wandel“
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A. Das Organschaftsph�nomen: Unternehmensverbund als
begrenzt wirkende „fiktive Besteuerungseinheit“

Das Unternehmenssteuerrecht in Deutschland ist vom „Steuersubjekt-
prinzip“ (= Individualbesteuerung) beherrscht. Im Ertragsteuerrecht mit
seinem am Leistungsf�higkeitsprinzip ausgerichteten Einkommensmaß-
stab wird die Mitunternehmerschaft (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG) nach Trans-
parenzgrunds�tzen und in „Anlehnung“ an das Einzelunternehmen bei
ihren jeweiligen Mitunternehmern besteuert. Die einzelne KÇrperschaft
(§ 1 Abs. 1 KStG) wird nach dem Trennungsprinzip unabh�ngig von ihren
Anteilseignern erfasst. Dies geschieht losgelÇst davon, ob sie zu einem
Unternehmens- oder Konzernverbund mit seinen vielschichtigen Ver-
bundeffekten gehÇrt. Die „Tochter-GmbH 1“ zahlt bspw. auf ihre Ge-
winne Ertragsteuern, unabh�ngig davon, ob bei der ebenfalls zum Konzern
gehÇrenden „Tochter-GmbH 2“ oder bei der gemeinsamen Muttergesell-
schaft Verluste erzielt werden. Nach dem Steuersubjektprinzip erfolgt
keine automatische „phasengleiche Ergebnisverrechnung“. Die einzelne
rechtsfÇrmliche Einheit ist prinzipieller AnknÅpfungspunkt der Ertrags-
besteuerung, ungeachtet dessen, ob sie im Rahmen einer „fiktiven Kon-
zerneinheit“ finanziert, organisiert, administriert und gefÅhrt wird.1 �hn-
lich ist es fÅr die Umsatzsteuer als allgemeine, indirekt ausgestaltete Ver-
brauchsteuer. Der einzelne Unternehmer mit seiner Leistungsaustausch-
beziehung auf der Eingangs- und Ausgangsseite ist Steuerschuldner, der
nach der Vorstellung des Gesetzgebers die an die Einkommensverwen-
dung anknÅpfende Steuerlast Åber den Preis fÅr Waren und Dienstleistun-
gen an den Endverbraucher Åberw�lzt.2 Die Grunderwerbsteuer als immo-
bilienbezogene Rechtsverkehrsteuer knÅpft ebenfalls an Transaktionen
der jeweiligen rechtlichen Einheit ungeachtet eines etwaigen Konzernver-
bundes an; nur fÅr grunderwerbsteuerrelevante Umstrukturierungen im
Konzernverbund bestehen SteuervergÅnstigungen gem. § 6a GrEStG.

Zersplittertes steuerliches Organschaftsrecht: Die ZugehÇrigkeit recht-
lich selbst�ndiger Unternehmen zu einem Unternehmens- oder Konzern-
verbund wird im Grundsatz im deutschen Unternehmenssteuerrecht
„ausgeblendet“. Nur im steuerlichen Organschaftsrecht findet die Ver-
bundzugehÇrigkeit der Legaleinheit – im Wesentlichen begrenzt auf inl�n-
dische AnknÅpfungspunkte – ihren Ausdruck. Als wesentliche Folge der
steuerlichen Zusammenfassung zu einer wirtschaftlichen Einheit werden
die im Inlandskonzern an unterschiedlichen Stellen entstehenden Ge-
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1 Vgl. BFH v. 3.3.2010 – I R 68/09, DStR 2010, 858 mit Anm. -sch. Der BFH
spricht von einem „strikten oder prinzipiellen Steuersubjektprinzip“ und
schlussfolgert daraus die Grundentscheidung des Gesetzgebers gegen ein steuer-
subjektÅbersteigendes Konzern- oder Gruppenbesteuerungsrecht. Kritisch dazu
Prinz, Beihefter zu DStR-Heft 30/2010, 68.

2 Zu dieser konzeptionellen Ausgestaltung der Umsatzsteuer vgl. Englisch in Tip-
ke/Lang, Steuerrecht22, § 17 Rz. 10.
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winne und Verluste „gepoolt“ (Organschaft als Verlustnutzungsinstru-
ment). Allerdings gibt es nicht die „eine“ steuerliche Organschaft. Es be-
steht vielmehr eine steuerartenspezifische Zersplitterung, die vor allem
historisch begrÅndet ist und im Zeitablauf wechselnde Konturen und Wir-
kungen aufweist. Strukturell gemeinsames Leitbild der Organschaft ist
ein hierarchisch aufgebauter Unternehmensverbund, wonach nur im
�ber-/Unterordnungsverh�ltnis stehende Gesellschaften organschafts-
f�hig sind.1 Die dadurch bestehenden Schwierigkeiten im praktischen
Umgang mit der steuerlichen Organschaft liegen „auf der Hand“. Denn
die heutige Konzernrealit�t mit ihren teils virtuellen, managementorien-
tierten Strukturen unabh�ngig von rechtsfÇrmlichen und territorialen
Grenzen ist weit vielschichtiger. Ansonsten sind die rechtskonzeptionel-
len Grundlagen der Organschaft in den jeweiligen Steuerarten hÇchst un-
terschiedlich (bspw. Geltung der Filial-, Einheits- oder Zurechnungstheo-
rie).

Schaut man sich das steuerliche Organschaftsrecht als Bestandteil eines
Konzernsteuerrechts n�her an, so ist wie folgt zu unterscheiden:
– VertragsbegrÅndeter Unternehmensverbund fÅr Ertragsteuerzwecke

(§§ 14-19 KStG, § 2 Abs. 2 S. 2 GewStG): Zur BegrÅndung einer ertrag-
steuerlichen Organschaft bedarf es eines Unternehmensverbunds mit
einem qualifizierten GewinnabfÅhrungsvertrag, der auf mindestens
fÅnf Jahre abgeschlossen sein muss. Durch das GAV-Erfordernis besteht
eine enge Verbindung zum Gesellschaftsrecht, die zu wechselweisen
EinflÅssen fÅhrt und „Verzerrungen“ in der einen oder anderen Rich-
tung bewirkt. Das steuerliche Organschaftsrecht und das „Gesell-
schaftsrecht der Unternehmensvertr�ge“ (§§ 291 ff. AktG) weist zwar
vielf�ltige Verbindungen auf, insgesamt harmonisiert ist dieser Kon-
zernrechtsbereich aber nicht. Das steuerliche Organschaftsrecht entfal-
tet vielmehr jenseits des Zivilrechts selbst bei tatbestandssymmetri-
schen Voraussetzungen (etwa beim wichtigem Grund zur vorzeitigen
KÅndigung/Aufhebung des EAV w�hrend der Mindestlaufzeit) ein „te-
leologisches Eigenleben“. Im �brigen begrÅndet die ertragsteuerliche
Organschaft keine wirkliche Konzernbesteuerung, da die Ergebnisse
der in einen Organkreis einbezogenen Unternehmen – abgesehen von
offenkundigen Doppelerfassungen (etwa im Hinblick auf Gewinn-
abfÅhrung/VerlustÅbernahme oder organkreisbezogene Zinswirkungen)
– lediglich additiv zusammengerechnet werden. Es erfolgen weder Zwi-
schenergebniseliminierungen bei einem innerkonzernlichen Leistungs-
austausch noch finden Kapital- und Schuldenkonsolidierungen statt.
Funktional betrachtet ist die ertragsteuerliche Organschaft deshalb im
Wesentlichen Verlustnutzungs-, Finanzierungs- und Gewinntransfer-
instrument im Konzern.

Prinz | 3
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1 Vgl. zu GrundlagenÅberlegungen aus steuerbetriebswirtschaftlicher Sicht Grot-
herr, StuW 1995, 124-150.
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– Faktischer Konzern fÅr Umsatzsteuerzwecke (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG):
FÅr Umsatzsteuerzwecke existiert auf Basis der unionsrechtlichen
Grundlagen der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie eine faktische Or-
ganschaft (= Zwangsorganschaft), sofern die Organgesellschaften nach
dem Gesamtbild der tats�chlichen Verh�ltnisse finanziell, wirtschaft-
lich und organisatorisch in das Unternehmen des Organtr�gers einge-
gliedert sind (typusm�ßige Betrachtung). Die Ein- und Ausgangs-
ums�tze der OG werden dem OT als Steuererkl�rungspflichtigem so-
wie Steuerschuldner zugerechnet. Der umsatzsteuerliche Organkreis
mit seiner Inlandsbeschr�nkung fÅhrt zu einem Einheitsunternehmen.
Die OG ist – ungeachtet ihrer juristischen Eigenst�ndigkeit – Bestand-
teil des OT. Zwischen OG und OT finden nur nichtsteuerbare Innen-
ums�tze statt. Ein Vertragskonzern muss fÅr Umsatzsteuerzwecke
nicht bestehen. Maßgebend sind die faktischen Verh�ltnisse. Ein An-
tragsrecht des Organtr�gers gibt es ebenfalls nicht. Die umsatzsteuerli-
che Organschaft hat im Wesentlichen Verfahrenserleichterungen zur
Folge, kann aber bei nicht voll vorsteuerabzugsberechtigten Unterneh-
men materielle Vorteile gegenÅber einem umsatzsteuerlichen Einzel-
unternehmer begrÅnden.

– Sonderfall grunderwerbsteuerlicher Organschaft: Als steuerbegrÅnden-
der Sondertatbestand im Grunderwerbsteuerrecht schließlich existiert
eine grunderwerbsteuerliche Organschaft, die die Kriterien unmittel-
barer und mittelbarer Anteilsvereinigungen in einem Konzernverbund
in Anlehnung an den umsatzsteuerlichen Organschaftsbegriff erweitert
(§ 1 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b GrEStG). Dadurch werden betriebswirt-
schaftlich notwendige Anpassungsmaßnahmen erschwert. Seit 1.1.2010
„federt“ die Konzernklausel des § 6a GrEStG einen Teil der steuernach-
teiligenWirkungen ab.

Konzeptionelle Grundlagen der Organschaft: Die steuerlichen Grund-
lagen der Organschaft, die auf die drei genannten Rechtsbereiche begrenzt
sind und bei anderen Steuerarten keine Rolle spielen, sollen im Folgenden
in ihren konzeptionellen AusgangsÅberlegungen beschrieben und ana-
lysiert werden. Die fÅr die Praxis wichtigen Details sind den sp�teren Ka-
piteln vorbehalten. Das Organschaftsph�nomen ist dabei nicht statisch,
sondern weist in seiner Rechtsentwicklung erhebliche Ver�nderungen auf
(s. unter Rz. 1.20 ff.); es wird zunehmend durch europ�ische EinflÅsse be-
stimmt (s. unter Rz. 1.51 ff.). Auch die rechtlichen und wirtschaftlichen
Wirkungen der Organschaft haben sich im Zeitablauf deutlich ver�ndert
(s. unter Rz. 1.58 ff.). FÅr die Besteuerungspraxis stellt die Organschaft ein
wichtiges, vielf�ltig einsetzbares Gestaltungsinstrument dar (s. Rz. 1.67).
Zwar besteht in Wissenschaft und Praxis Einvernehmen Åber die Notwen-
digkeit eines modernen Konzern- oder Gruppenbesteuerungsrechts in ei-
ner entwickelten Volkswirtschaft, die auch den real zu beobachtenden
Verbundwirkungen Rechnung tr�gt. �ber die Ausgestaltung eines sachge-
rechten Gruppenbesteuerungskonzepts wird jedoch nach wie vor „gerun-
gen“ (s. Rz. 1.71 ff.). Das vom Gesetzgeber zu Beginn der 17. Legislatur-
periode im Oktober 2009 in Aussicht genommene Ziel der EinfÅhrung ei-
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nes modernen Gruppenbesteuerungssystems fÅr Ertragsteuerzwecke
ohne GAV-Erfordernis ist zwischenzeitlich wegen fehlender finanzieller
Spielr�ume „ad acta“ gelegt worden. Das Handbuch konzentriert sich auf
Grundsatz- und Detailfragen der ertragsteuerlichen Organschaft; sie wird
in den Mittelpunkt gestellt. Umsatzsteuerliche und grunderwerbsteuerli-
che Organschaft werden mit ihren Praxisfragen erg�nzend erÇrtert.

B. Steuerartenspezifische Rechtsgrundlagen
der Organschaft

I. Ertragsteuerliche Rechtsgrundlagen

Die ertragsteuerliche Organschaft ist fÅr KÇrperschaftsteuerzwecke in
§§ 14–19 KStG, fÅr Gewerbesteuerzwecke in § 2 Abs. 2 S. 2 GewStG tat-
bestandsidentisch geregelt. Die ZusammenfÅhrung der kÇrperschaftsteu-
erlichen und gewerbesteuerlichen Tatbestandsgrundlagen der Organschaft
einschließlich der „Steuernotwendigkeit“ eines GAV ist mit Beginn des
Jahres 2002 erfolgt. Dies stand seinerzeit im Zusammenhang mit der Auf-
gabe des kÇrperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahrens und seiner Er-
setzung durch das „klassische“ Halb- bzw. TeileinkÅnfteverfahren. In der
Zeit davor gab es fÅr gewerbesteuerliche Organschaftszwecke kein GAV-
Erfordernis. Zuletzt hat der Gesetzgeber im Bereich der ertragsteuerlichen
Organschaft mit der sog. „Kleinen Organschaftsreform“ v. 20.2.20131

wichtige Rechts�nderungen vorgenommen, die fÅr national und interna-
tional t�tige Konzern sowie mittelst�ndische Unternehmensgruppen von
großer praktischer Tragweite sind. Dabei ist die Anbindung der ertragsteu-
erlichen Organschaft an den gesellschaftsrechtlichen GewinnabfÅhrungs-
vertrag und die handelsbilanziellen BezÅge bei der Ermittlung der Ge-
winnabfÅhrung/VerlustÅbernahme unver�ndert beibehalten worden.

Die Rechtsfolgen der ertragsteuerlichen Organschaft sind unterschied-
lich:
– FÅr KÇrperschaftsteuerzwecke ergibt sich die Zurechnung des positiven

oder negativen Einkommens an den Organtr�ger als „fremdes Einkom-
men“.2 Hintergrund dafÅr ist die Durchbrechung des Steuersubjektprin-

Prinz | 5

B. Steuerartenspezifische Rechtsgrundlagen der Organschaft

1 Vgl. „Gesetz zur �nderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung
und des steuerlichen Reisekostenrechts“ v. 20.2.2013, BGBl. I 2013, 285. Aus
der Literaturflut vgl. exemplarisch N. Schneider, StbJb. 2012/2013, 93; Prinz,
StuB 2013, 265; Adrian, StB 2013, 351; Kiontke/Schumacher, StbJb. 2013/2014,
89-102; zur fehlerbeseitigenden DurchfÅhrungsfiktion von § 14 Abs. 1 Nr. 3,
S. 4, 5 KStG s. Krohn/Schell, Ubg 2015, 200-203; instruktiv dazu auch IDW
Schreiben v. 23.01.2015, Fachnachrichten - IDW 3/2015, 132. Vgl. auch OFD
Frankfurt v. 14.4.2014 – S 2770 A - 55 - St 51, DB 2014, 2194 sowie OFD Karls-
ruhe v. 16.1.2014 – S 2770/52/2 - St 221, FR 2014, 434.

2 So BFH v. 29.8.2012 – I R 65/11, BStBl. II 2013, 555 = FR 2013, 285, Rz. 18.

1.5

1.6

pwo_I-LXIV_1-1086_Inhalt.pdf   69 24.07.2015   16:50:57



zips wegen des GewinnabfÅhrungsvertrags. Daraus folgt etwa eine di-
rekte Verlustverrechnung zwischen Organgesellschaften und Organtr�-
ger oder die Vermeidung der 5 %-Belastung durch nichtabziehbare
Betriebsausgaben beim kÇrperschaftsteuerpflichtigen Organtr�ger im
Gewinnfall (§ 8b Abs. 5 KStG). Auch Personengesellschaften/Einzel-
unternehmen kommen als Organtr�ger in Betracht, wobei ihnen dann
Åber den GAV das „Einkommen einer KÇrperschaft“ zugerechnet wird.
Origin�res KÇrperschaftsteuersubstrat „wandert“ Åber den GAV ganz
oder anteilig in die Einkommensbesteuerung (der Mitunternehmer/des
Einzelunternehmers). Dadurch erfolgt im Grundsatz eine Durchbre-
chung des „Dualismus der Unternehmensbesteuerung“ mit einem Be-
darf an etlichen rechtsformspezifischen Folgeregelungen (etwa die Brut-
tomethode gem. § 15 Nr. 2 KStG oder die Sonderregelung zu Aus-
gleichszahlungen gem. § 16 KStG). Personengesellschaften als Organ-
tr�ger spielen deshalb in der deutschen Organschaftsbesteuerung eine
Sonderrolle, die sich aus ihrer weiten Verbreitung und Tradition erkl�rt,
in anderen Jurisdiktionen aber eher unbekannt ist.

– FÅr Gewerbesteuerzwecke gilt die Organgesellschaft als Betriebsst�tte
des Organtr�gers, wodurch der „gebrochenen oder eingeschr�nkten Ein-
heitstheorie“ Rechnung getragen wird.1 Die gewerbesteuerliche „Be-
triebsst�tten-Einheitsbetrachtung“ reicht Åber das bloße Zurechnungs-
konzept im KSt Recht hinaus.
Die Organgesellschaft selbst bleibt allerdings wegen ihrer eigenst�ndi-
gen Rechtstr�gerschaft als Bilanzierungssubjekt erhalten. Eine Ergeb-
nis- oder Kapitalkonsolidierung findet weder fÅr KÇrperschaft- noch fÅr
Gewerbesteuerzwecke statt. Die persÇnliche Gewerbesteuerpflicht der
OG wird fÅr die Dauer der Organschaft dem Organtr�ger zugerechnet.
Eigenst�ndiges KÇrperschaftsteuersubjekt bleibt die OG dagegen. KÇr-
perschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft haben im Er-
gebnis also durchaus unterschiedliche Rechtsfolgen.

Wesentliche Tatbestandsvoraussetzungen einer ertragsteuerlichen Organ-
schaft sind (§§ 14, 17 KStG):
– Zun�chst ist eine Organgesellschaft (= OG) in Gestalt einer AG,

GmbH, SE, KGaA oder anderweitigen ausl�ndischen Kapitalgesell-
schaft mit inl�ndischer Gesch�ftsleitung und Sitz in einem EU/EWR-
Mitgliedsstaat erforderlich. Drittstaaten-KapGes sind trotz inl�ndischer
Gesch�ftsleitung nicht „organschaftsf�hig“; gleiches gilt fÅr Inlands-
gesellschaften mit ausl�ndischer Gesch�ftsleitung.

– Diese OG ist in einen Organtr�ger (= OT), der eine KÇrperschaft, eine
natÅrliche Person oder eine gewerblich t�tige (nicht gepr�gte) Personen-
gesellschaft mit jeweils inl�ndischer Betriebsst�tte sein muss, einge-
gliedert.

Kapitel 1 Steuerliche Grundlagen der „Organschaft im Wandel“
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1 So BFH v. 18.5.2011 – X R 4/10, BStBl. II 2011, 887 = FR 2011, 964 m. Anm.
Wendt.
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– Die Eingliederung erfolgt finanziell vom Beginn ihres Wirtschaftsjahres
an ununterbrochen nach Maßgabe der Mehrheit der Stimmrechte (un-
mittelbar, ggf. mittelbar).

– Die OG muss zudem ihren ganzen Gewinn wegen eines auf mindestens
5 Jahre (= Zeitjahre, nicht Wirtschaftsjahre) abgeschlossenen und durch-
gefÅhrten GewinnabfÅhrungsvertrages an den OT abfÅhren. Ein Beherr-
schungsvertrag ist nicht erforderlich, tritt aber in der Praxis noch im-
mer h�ufig in Kombination mit einem GAV auf (sog. kombinierter Or-
ganschaftsvertrag). Vor allem in mitbestimmungsrechtlicher Hinsicht
kann der (zus�tzliche) Abschluss eines Beherrschungsvertrags bei einer
abh�ngigen GmbH nachteilig sein.1 Eine vernÅnftiger kaufm�nnischer
Beurteilung folgende RÅcklagenbildung bei der OG ist allerdings mÇg-
lich (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 KStG). Der Abschluss des GAV ist begrenzter ver-
anlagungszeitraumbezogener RÅckwirkung zug�nglich (§ 14 Abs. 1 S. 2
KStG).2

Daneben gibt es eine Reihe gesetzlicher und verwaltungsseitiger Sonder-
bestimmungen fÅr Organschaften. Große besteuerungspraktische Bedeu-
tung vor allem in Konzernen haben vor-, nach- und innerorganschaftliche
Mehr- und MinderabfÅhrungen (§ 14 Abs. 3 und 4, § 27 Abs. 6 KStG). Die
Gesetzesgrundlagen muten teils bruchstÅckhaft an. Deren Abgrenzung
ist mitunter schwierig. Verfassungsrechtliche Vertrauensschutzfragen be-
finden sich derzeit in Kl�rung. Aktive und passive Ausgleichsposten exis-
tieren nur bei innerorganschaftlichen Mehr- oder MinderabfÅhrungen
(§ 14 Abs. 4 KStG); sie lÇsen in der Konzernpraxis bei Umstrukturierun-
gen und Ver�ußerungen Steuerbe- oder -entlastungen aus. Wichtige De-
tailregelungen zur Ermittlung des Einkommens bei Organschaft enth�lt
§ 15 KStG, die – abgesehen vom Abzugsverbot fÅr vororganschaftliche
Verluste – vereinfacht unter dem Stichwort „Bruttomethode“ zusammen-
fasst werden kÇnnen.3 Dies betrifft bspw. Anwendungsbesonderheiten bei
der Zinsschranke, den § 8b-Status von OG und OT, umwandlungssteuer-
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1 Vgl. Stangl/Winter, Organschaft 2013/2014, 72.
2 Die Einkommenszurechnung an der OT erfolgt erstmals fÅr das Kalenderjahr, in

dem der GAV zivilrechtlich wirksam wird (= Eintragung im Handelsregister der
OG).

3 Bruttomethode bedeutet: Das Einkommen der OG wird „brutto“ ohne BerÅck-
sichtigung der in der Norm angesprochenen Sonderregelungen ermittelt; erst
auf OT-Ebene kommen die Sonderregelungen zur Anwendung. Vgl. dazu Her-
linghaus in HHR, § 15 KStG Anm. 7. Zur Anwendung der Bruttomethode fÅr
grenzÅberschreitende DividendenbezÅge s. Sch�nzle/Birker, Ubg 2014, 635. We-
gen streitiger Details des gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs bei AusschÅt-
tungen an eine OG s. FG MÅnster v. 14.5.2014 – 10 K 1007/13 G, EFG 2014,
1511, best�tigt durch BFH v. 17.12.2014 – I R 39/14, DStR 2015, 637: keine 5% –
Hinzurechnung beim gewerbesteuerlichen Schachtelprivileg im Organkreis.
Zur Diskussion s. Pyszka/Nienhaus, DStR 2014, 1585; Schlagheck, GmbHR
2014, 1138; Demel/Sundheimer, GmbHR 2014, 1118; Rengier, NWB 2014, 2695.
Im Protokollerkl�rung-Zollkodex-Anpassungsgesetz – es befindet sich derzeit in
der parlamentarischen Beratung – ist eine Nichtanwendung der steuergÅnstigen
BFH-Entscheidung geplant.
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liche Konstellationen und kommunale Dauerverlustbetriebe sowie spar-
tenbezogene Verlustverrechnungen. Die fÅr die Praxis bedeutsamen Aus-
gleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter werden in § 16 KStG gere-
gelt. Dies wird erg�nzt durch ein Abzugsverbot fÅr Ausgleichszahlungen
in § 4 Abs. 5 Nr. 9 EStG. Steueranrechnungen (etwa aus Lizenzertr�gen),
die dem Grunde nach der OG zustehen, sind nach den in § 19 KStG ge-
nannten Voraussetzungen zugunsten des Organtr�gers anzuwenden.
Letztlich soll durch §§ 15, 16 sowie 19 KStG im Hinblick auf OT-PersGes
mit natÅrlichen Personen als Mitunternehmer sowie OT-Einzelunterneh-
men verhindert werden, dass die Rechtsfolgen der angesprochenen Nor-
men (etwa die Steuerfreistellung gem. § 8b KStG) bei nicht privilegierten
Personen zur Anwendung kommen.1 Schließlich bestehen eine Reihe von
sehr umstrittenen Verwaltungsregelungen zur Anwendung der Verlustab-
zugsbeschr�nkungsnorm des § 8c KStG bei Organschaft.

II. Umsatzsteuerliche Rechtsgrundlagen

Die fÅr Umsatzsteuerzwecke existente faktische Organschaft ohne An-
tragsrecht (= Zwangsorganschaft) wird mit ihren Rechtsgrundlagen und
Anwendungsdetails derzeit intensiv diskutiert. Dies fÅhrt zu strukturel-
ler Rechtsunsicherheit, die gerade bei der besonders praxisbedeutsamen
Umsatzsteuer sehr mißlich ist und große Probleme bereitet.2 Diametral
zu diesem Praxisbefund hebt der V. Senat des BFH hervor: Dem Grundsatz
der Rechtssicherheit kommt bei der Auslegung der umsatzsteuerlichen
Organschaftsvoraussetzungen, die faktisch wirken, besondere Bedeutung
zu.3 Die Besteuerungsrealit�t vermittelt h�ufig einen anderen Eindruck.
Gegebenenfalls wird der Gesetzgeber t�tig werden mÅssen (etwa durch
Gew�hrung eines Wahlrechts und Normierung eines organschaftsbezoge-
nen Feststellungsverfahrens). Es erstaunt, dass nach so vielen Jahren der
unionrechtlichen Fundierung der umsatzsteuerlichen Organschaft noch
immer etliche Grundsatzfragen ungekl�rt sind. Es werden unterschiedli-
che Akzentuierungen in der EuGH Rechtsprechung „im Verlaufe der
Zeit“ erkennbar.

Streitige Rechtsgrundlagen der umsatzsteuerlichen Organschaft: Gem�ß
Art. 11 MwStSystRL steht es den Mitgliedsstaaten – vorbehaltlich den
Konsultationen des Beratenden Ausschusses – frei, im Inland ans�ssige
Personen, die zwar rechtlich unabh�ngig, aber durch gegenseitige finan-

Kapitel 1 Steuerliche Grundlagen der „Organschaft im Wandel“
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1 Vgl. etwa Herlinghaus in HHR, § 15 KStG Anm. 7.
2 Zu einem �berblick vgl. W�ger, DB 2014, 915; HÇink/Hudasch, DB 2014, 1286;

Klink/WÅllrich, BB 2014, 1757; Hubert, StuB 2014, 721. Zu den unionsrecht-
lichen Grundlagen s. Boor, Die Gruppenbesteuerung im harmonisierten Mehr-
wertsteuerrecht, 2014, 111 ff.

3 Vgl. BFH v. 22.4.2010 – V R 9/09, BStBl. II 2011, 597.
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zielle, wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen eng miteinander
verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen zu behandeln.1
Dem nationalen Gesetzgeber wird damit unionsrechtlich ein Wahlrecht
mit Gestaltungsspielr�umen gew�hrt. Der deutsche Gesetzgeber hat dies
– seit Jahr und Tag bei Orientierung an der Systematik des Umsatzsteuer-
rechts – in § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG dahingehend umgesetzt, dass es sich bei
der OG zum einen um eine „juristische Person“ handeln muss, die zum
anderen nach dem Gesamtbild der tats�chlichen Verh�ltnisse (typus-
m�ßige Betrachtung) finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das
Unternehmen des OT eingegliedert ist. Die Rechtswirkungen der Organ-
schaft sind dabei im Grundsatz auf das Inland beschr�nkt.2 Es gilt die Ein-
heitstheorie. Bei einem ausl�ndischen Organtr�ger wird der wirtschaftlich
bedeutendste Unternehmensteil im Inland als „der Unternehmer“ fin-
giert. Trotz Geltung der Einheitstheorie wird allerdings im Fall der um-
satzsteuerlichen Organschaft gem. § 27a Abs. 1 S. 3 UStG fÅr jede juristi-
sche Person eine eigene USt-Identifikationsnummer erteilt. Dies er-
scheint sachgerecht im Hinblick auf das eigenst�ndige Auftreten von
Organgesellschaften im Rechtsverkehr. Unabh�ngig davon kÇnnen OG
und OT verfahrensrechtlich im Verh�ltnis zueinander die Eigenschaft als
„Dritter“ haben (bspw. im Hinblick auf widerstreitende Steuerfestsetzun-
gen gem. § 174 Abs. 4 und 5 AO).3

Es stellt sich die Frage, ob § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG die Vorgaben des Unions-
rechts sachgerecht umgesetzt hat. Ggf. kommt bei anstehenden Rechts-
mitteln wegen fehlerhafter Umsetzung in nationales Recht eine direkte
Berufung auf die MwStSystemRL durch den Stpfl. in Betracht. Dabei wer-
den zwei Aspekte diskutiert:
– Zun�chst ist zu prÅfen, ob der der im nationalen Recht zu findende

Ausschluss von Personengesellschaften und auch Nichtunternehmern
im Hinblick auf den im Umsatzsteuerrecht geltenden Grundsatz der
Rechtsformneutralit�t sowie die Vermeidung von Wettbewerbsverzer-
rungen unionsrechtskonform ist. Zu der Frage der Einbeziehung einer
Personengesellschaft in einen potentiellen Organschaftskreis hat der
BFH durch Beschluss von 11.12.2013 ein Vorabentscheidungsersuchen
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1 Die Formulierung in der MwStSystRL entspricht Art. 4 Abs. 4 Unter-Abs. 2 der
Richtlinie 77/388/EWG, fÅr den die deutschen Organschaftsregelungen – his-
torisch betrachtet – Vorbildfunktion hatten.

2 Zu den fehlenden grenzÅberschreitenden Wirkungen einer umsatzsteuerlichen
Organschaft s. die Skandia America Corp. filial Sverige Entscheidung des EuGH
v. 17.9.2014 – Rs. C 7-13, UR 2014, 847 mit Anm. Maunz sowie Heinrichshofen,
UR 2014, 890: Steuerbarkeit der von der Hauptniederlassung einer Drittstaaten-
gesellschaft zu Gunsten des inl�ndischen Organkreises erbrachten Dienstleis-
tungen. Zur Einordnung auch Sauer/Gissel, UR 2014, 918 (= Betriebsst�tte des
Stammhauses).

3 So BFH v. 19.12.2013 – V R 5/12, DStR 2014, 1100.
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an den EuGH formuliert.1 Zeitlich davor liegend hatte bereits das FG
MÅnchen2 in einem Urteil v. 13.3.2013 die Einbeziehung einer kapita-
listisch strukturierten Personengesellschaft fÅr unionsrechtsgeboten
erachtet. Die Finanzverwaltung will insoweit die weitere Rechtsent-
wicklung zun�chst abwarten.3 Den Ausschluss von Nichtunterneh-
mern durch § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG h�lt die Finanzverwaltung fÅr uni-
onsrechtskonform und beruft sich insoweit auf die „Vorbehaltsklausel“
des Art. 11 Abs. 2 MwStSystRL.4 Auch dieser Rechtsaspekt der umsatz-
steuerlichen Organschaft ist umstritten.

– Zum anderen geht die Finanzverwaltung gestÅtzt auf die st�ndige BFH-
Rechtsprechung davon aus, dass ein umsatzsteuerliches Organschafts-
verh�ltnis ein hierarchisches �ber-/Unterordnungsverh�ltnis voraus-
setzt. Art. 11 Abs. 1 MwStSystRL nennt diesen Aspekt nicht ausdrÅck-
lich. Auch Gleichordnungskonzerne kÇnnten dann in einen Organkreis
einbezogen werden. Der BFH h�lt allerdings derzeit nach wie vor an sei-
nem Vorstellungsbild zwischen einer OG als untergeordneter Person
und dem Organtr�ger fest. Nach seinem Verst�ndnis fÅhrt die Organ-
schaft bei richtlinienkonformer Auslegung „zu einer Verschmelzung
zu einem einzigen Steuerpflichtigen“, was sich allerdings nicht auf an-
derweitige verfahrensrechtliche Regelungen erstreckt.5

Streitige umsatzsteuerliche Eingliederungsvoraussetzungen: Vor allem
die organisatorische Eingliederung war in den letzten Jahren gerade in
mehrstufigen Konzernstrukturen sehr umstritten. Die Frage, ob im kon-
kreten Einzelfall tats�chlich ein umsatzsteuerlicher Organkreis besteht,
stand deshalb unter hoher Rechtsunsicherheit mit „mancher �berra-
schung“ bei BetriebsprÅfungen. Klar ist weiterhin, dass ein unterneh-
mensrechtlicher Beherrschungsvertrag (§ 291 Abs. 1 AktG) in aller Regel
die organisatorische Eingliederung gew�hrleistet. Dies gilt auch fÅr eine
umfassende Personalunion in den Gesch�ftsfÅhrungen von OT und OG.
Seine Anforderungskriterien – allerdings bezogen auf einen Insolvenzfall
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1 Vgl. BFH v. 11.12.2013 – XI R 17/11, BStBl. II 2014, 417 = UR 2014, 313 sowie
BFH v. 11.12.2013 – XI R 38/12, BStBl. II 2014, 428 = UR 2014, 323. Die Verfah-
ren werden als verbundene Rechtssachen C-108/14 und C-109/14 beim EuGH
gefÅhrt.

2 FG MÅnchen v. 13.3.2013 – 3 K 235/10, DStR 2013, 1471 – Rev. V R 25/13. Vgl.
auch Hubertus/Fetzer, DStR 2013, 1468.

3 Vgl. BMF v. 5.5.2014 – IV D 2 - S 7105/11/10001, IV D 2 - S 7105/13/10003 –
DOK 2014/0394588, BStBl. I 2014, 820 = UR 2014, 497.

4 Danach kann ein Mitgliedstaat, der die Gruppenregelung umgesetzt hat, die er-
forderlichen Maßnahmen treffen, um Steuerhinterziehungen oder Umgehungen
durch die Anwendung dieser Bestimmung vorzubeugen.

5 BFH v. 8.8.2013 – V R 18/13, UR 2013, 785 m. Anm. Slapio = DStR 2013, 1883;
dazu auch BFH v. 19.12.2013 – V R 5/12, DStR 2014, 1100 Rz. 42 sowie BFH v.
19.12.2013 – V R 7/12, UR 2014, 579 = DStR 2014, 1104 und BFH v. 19.12.2013 –
V R 6/12, UR 2014, 572 m. Anm. WÅst = DStR 2014, 1109.
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– hat der BFH zuletzt versch�rft.1 Nach Meinung des BFH ist es fÅr die or-
ganisatorische Eingliederung nicht – wie frÅher Åblich – ausreichend, dass
eine vom Willen des OT abweichende Willensbildung bei der Tochterge-
sellschaft nicht stattfindet, die Muttergesellschaft muss vielmehr in der
Lage sein, ihren Willen in der Organgesellschaft durchzusetzen. Deshalb
endet nach Meinung des BFH die organisatorische Eingliederung in Insol-
venzf�llen, wenn das Insolvenzgericht fÅr die OG einen vorl�ufigen Insol-
venzverwalter bestellt und zugleich, gem. § 21 S. 1 Nr. 2 Alt. 2 InsO an-
ordnet, dass VerfÅgungen nur noch mit Zustimmung des zust�ndigen In-
solvenzverwalters wirksam sind. Die Finanzverwaltung hat nun mit
Schreiben vom 5.5.20142 zum einen eine VerÇffentlichung dieser versch�r-
fenden BFH-Entscheidung zurÅckgestellt und will zun�chst einmal die
weitere Rechtsentwicklung abwarten. Zum anderen wurden einige Er-
leichterungen zur Herstellung der organisatorischen Eingliederung, vor al-
lem in Beteiligungsketten vorgenommen, die in den USt-Anwendungs-
erlass aufgenommen werden.

Wichtig ist, dass die fÅr die organisatorische Eingliederung benÇtigte Per-
sonalunion nicht mehr nur Åber Vorst�nde, gesch�ftsfÅhrende und lei-
tende Mitarbeiter hergestellt werden kann, sondern auch Åber „normale
Mitarbeiter“ begrÅndet wird. Dennoch wird sich Rechtssicherheit bei die-
sen Eingliederungsfragen im Vorfeld nur Åber verbindliche AuskÅnfte her-
stellen lassen. Dies gilt naturgem�ß auch fÅr die finanzielle und wirt-
schaftliche Eingliederung. Zudem hat der BFH in seinem Urteil vom
30.4.20093 klargestellt, dass eine umsatzsteuerliche MehrmÅtterorgan-
schaft, nach der ein Unternehmen gleichzeitig in verschiedene Organtr�-
ger eingegliedert ist, ausscheidet. Im �brigen bleibt der Organtr�ger den
Mitgliedern des Organkreises gegenÅber trotz nichtsteuerbarer Innen-
ums�tze und der Zurechnung der Außenleistungen zivilrechtlich wegen
verbleibender rechtlicher Selbst�ndigkeit zum Ausgleich von USt-Lasten
bzw. VorsteuerÅberh�ngen verpflichtet (gesellschaftsrechtlicher Nach-
teilsausgleich); Organtr�ger und nachrangig haftende Organgesellschaft
(§ 73 AO) werden lt. BGH im Hinblick auf § 44 Abs. 1 AO als Gesamt-
schuldner behandelt.4
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1 Vgl. BFH v. 19.3.2014 – V B 14/14, DStR 2014, 793. Dazu auch MÇhlenkamp/
MÇhlenkamp, DStR 2014, 1357.

2 BMF v. 5.5.2014 – IV D 2 - S 7105/11/10001, IV D 2 - S 7105/13/10003 – DOK
2014/0394588, BStBl. I 2014, 820 = UR 2014, 497.

3 BFH v. 30.4.2009 – V R 3/08, BStBl. II 2013, 873 = UR 2009, 639.
4 Vgl. BGH v. 29.1.2013 – II ZR 91/11, GmbHR 2013, 318 = DStR 2013, 478.

1.13

pwo_I-LXIV_1-1086_Inhalt.pdf   75 24.07.2015   16:50:58



III. Sonderfall: Grunderwerbsteuerliche Organschaft

Die Grunderwerbsteuer erfasst als Rechtverkehrssteuer GrundstÅcks-
transaktionen in direkter und indirekter Form.1 Dabei sind gem. § 1
Abs. 3 GrEStG auch sog. Anteilsvereinigungen als mittelbare Grund-
stÅckserwerbe zur Vermeidung von Steuerumgehungen erfasst, wenn
mindestens 95 % der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft „in
einer Hand“ zusammengefÅhrt werden. Eine derartige Anteilsvereinigung
liegt auch dann vor, wenn die Anteile nicht allein beim Erwerber, sondern
„in der Hand von herrschenden und abh�ngigen Unternehmen“ oder nur
„in der Hand von abh�ngigen Unternehmen“ vereinigt wÅrden (§ 1 Abs. 3
Nr. 1 GrEStG). § 1 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b GrEStG definiert in diesem Zu-
sammenhang den Begriff des abh�ngigen Unternehmens durch ZugehÇrig-
keit zu einer grunderwerbsteuerlichen Organschaft. Denn als abh�ngig
gelten
„juristische Personen, die nach dem Gesamtbild der tats�chlichen Verh�ltnisse fi-
nanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein Unternehmen eingegliedert
sind“.

Den grunderwerbsteuerlichen Organschaftsbegriff selbst verwendet der
Gesetzgeber nicht. Deren Kriterien lehnen sich erkennbar an die umsatz-
steuerliche Organschaft an, haben aber im Grunderwerbsteuerrecht eine
allein steuerbegrÅndende Sonderfunktion, indem sie den Organkreis als
„eine Hand“ fingieren. Das heißt im Ergebnis: Der Tatbestand der An-
teilsvereinigung wird durch die Fiktion der grunderwerbsteuerlichen Or-
ganschaft erweitert.2

Die Finanzverwaltung hat ihr Verst�ndnis der grunderwerbsteuerlichen
Organschaft in gleich lautenden Erlassen der obersten FinanzbehÇrden der
L�nder vom 21.3.20073 dokumentiert. Vor allem bei Umstrukturierungen
im Konzern und bei Unternehmensk�ufen mit grundbesitzfÅhrenden Ge-
sellschaften „im Gefolge“ hat die grunderwerbsteuerliche Organschaft
hohe Praxisrelevanz.4 Denn die Organkreisfiktion bedeutet: Auch wenn
eine Anteilsvereinigung zu 95 % in einer Hand aufgrund direkt und indi-
rekt gehaltener Anteile mangels ununterbrochener Beteiligungskette ei-
gentlich nicht vorliegt, kommt es dennoch durch ErfÅllung der grund-
erwerbsteuerrelevanten Eingliederungsvoraussetzungen zu einer Anteils-
vereinigung, wobei die Grundbesitzwerte die Bemessungsgrundlage
bilden (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 GrEStG).5 Steuerschuldner sind die an der Anteils-
vereinigung „Beteiligten“ (§ 13 Nr. 5 Buchst. b GrEStG). Es besteht eine
Gesamtschuldnerschaft gem. § 44 AO. Im �brigen gehÇren Personenge-
sellschaften tatbestandsm�ßig nicht zum grunderwerbsteuerlichen Or-
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1 Zu den steuersystematischen Grundlagen der GrESt s. Englisch in Tipke/Lang,
Steuerrecht22, § 18 Rz. 1-7.

2 Vgl. Pahlke/Franz4, § 1 GrEStG Rz. 354.
3 BStBl. I 2007, 422.
4 Vgl. Lieber in MÅller/StÇcker/Lieber, Die Organschaft9, 459 f.
5 Zu einem Beispiel Lieber in MÅller/StÇcker/Lieber, Die Organschaft9, 457 f.

1.14

1.15

pwo_I-LXIV_1-1086_Inhalt.pdf   76 24.07.2015   16:50:58



gankreis, der ausdrÅcklich nur „juristische Personen“ anspricht. Schließ-
lich ist die Definition „herrschendes Unternehmen“ und „abh�ngige Ge-
sellschaft“ in § 6a GrEStG eigenst�ndig.

Zwei Grundaspekte sind fÅr das Verst�ndnis der grunderwerbsteuerlichen
Organschaft wichtig:
– Der grunderwerbsteuerliche Organkreis ist ungeachtet der Abh�ngig-

keitsfiktion kein einheitlicher Rechtstr�ger. Es wird lediglich das Krite-
rium der Anteilsvereinigung „in einer Hand“ fÅr in bestimmter Weise
miteinander verflochtene Unternehmen mit Grunderwerbsteuer be-
grÅndender Wirkung fingiert. Die Unternehmen des Organkreises blei-
ben jedes fÅr sich grunderwerbsteuerlich selbst�ndiger Rechtstr�ger.
Das bedeutet: Auch die Ver�nderung von Anteilsverh�ltnissen bei be-
stehendem Organkreis kann GrESt auslÇsen. Werden die bestehenden
Anteilsverh�ltnisse allerdings beibehalten, so hat die bloße BegrÅndung
eines Organschaftsverh�ltnisses – etwa durch Organisationsmaßnah-
men – keinen grunderwerbsteuerlichen Tatbestand zur Folge.

– Auch wenn sich Rechtsprechung, Finanzverwaltung und Schrifttum
bei der Auslegung des § 1 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b GrEStG an den Krite-
rien der umsatzsteuerlichen Organschaft orientieren, erfolgt keine
rechtstr�gerbezogene Inlandsbeschr�nkung. Ob herrschendes oder ab-
h�ngiges Unternehmen im In- oder Ausland ans�ssig sind, ist fÅr die
grunderwerbsteuerrelevante Anteilsvereinigung unerheblich. Es wird
vielmehr allein abgestellt auf die Inlandsbelegenheit eines Grund-
stÅcks. Auch auf ausl�ndische Konzernsachverhalte kann die grund-
erwerbsteuerliche Organschaft daher Anwendung finden.

IV. Strukturelle Gemeinsamkeiten im Organschaftsrecht

Trotz aller Unterschiede bei ihrer steuergesetzlichen Ausgestaltung in
Grundsatz und Details folgt die Organschaft dem betriebswirtschaftlich-
organisatorisch mittlerweile Åberkommenen Leitbild einer funktional
hierarchischen Konzernstruktur. Die Unternehmen haben sich darauf –
etwa mittels Bildung von L�nderholdings, mehrstufigen Organschaftsket-
ten, Åberspringenden GewinnabfÅhrungsvertr�gen usw. – eingestellt. Zu-
mindest organisatorische Verwerfungen bleiben allerdings. Die Weiterent-
wicklung der Organschaft zu einem sachgerechten Gruppenbesteuerungs-
konzept, welches den FiskalbedÅrfnissen und wirtschaftlichen Erforder-
nissen genÅgt, steht auf der „ToDo-Liste“ des Gesetzgebers.

Dessen ungeachtet weist das steuerliche Organschaftsrecht einige struk-
turelle Gemeinsamkeiten auf, die fÅr eine Vielzahl von Einzelfragen prak-
tische Bedeutung haben:1
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1 Vgl. dazu Prinz, Beihefter zu DStR 30/2010, 67 (69).
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– Organschaft ist kein Steuerprivileg, sondern soll lediglich der wirt-
schaftlichen Einheit eines Unternehmensverbunds (in Grenzen) Rech-
nung tragen.1 FÅr ertragsteuerliche Zwecke ist Maßstab der Leistungs-
f�higkeit – jedenfalls wirtschaftlich betrachtet – das Gesamtergebnis
des Unternehmensverbunds. Das einzelne Konzernunternehmen ver-
fÅgt dagegen wegen seiner Einbindung in die betriebswirtschaftlichen
Konzernabl�ufe nur Åber eine Art „kÅnstliche Leistungsf�higkeit“, die
Åber Verrechnungspreise, verdeckte GewinnausschÅttungen, verdeckte
Einlagen und anderweitige arm’s length-Tests nÇtigenfalls korrigiert
werden muss. Die einzelnen Staaten, die an den Ergebnissen des Kon-
zernverbunds angemessen beteiligt sein wollen, gehen dabei unter-
schiedlich vor. Die EU-gemeinschaftsrechtliche Diskussion, ob die Er-
mÇglichung einer grenzÅberschreitenden Verlustverrechnung eine bei-
hilferelevante SteuervergÅnstigung darstellt, verkennt mE das wirt-
schaftliche Grundph�nomen des Konzerns. Denn die Leistungsf�hig-
keit bemisst sich letztlich nach dem Konzernergebnis, nicht nach dem
Ergebnis jedes einzelnen „Steuerpflichtigen“ in seiner lokalen Besteue-
rungssituation. Eine Organschafts- oder Gruppenbesteuerung nach
Maßgabe einer „Verbundleistungsf�higkeit“ muss allerdings stets fa-
kultativ sein, da der einzelne Rechtstr�ger seine faktische Steuerpflicht
verliert. Dies geht nicht ohne seine Zustimmung.

– Rechtsformspezifische Beschr�nkung der Organschaft auf beherrschte,
kÇrperschaftlich strukturierte Unternehmen, wobei selbst innerhalb
der „Gattung“ Kapitalgesellschaft Unterschiede bestehen (AG, SE,
GmbH wegen § 17 KStG). Personengesellschaften – und auch Einzel-
unternehmen – kÇnnen rechtsformbedingt niemals den ertragsteuerli-
chen Status einer Organschaft haben. Organtr�gerf�hig sind sie dagegen
sehr wohl, wobei § 14 Abs. 1 Nr. 2 KStG eine Reihe von Besonderheiten
verlangt (etwa AusÅbung gewerblicher T�tigkeit, gewerbliche Pr�gung
reicht nicht aus; Beteiligungen im GesamthandsvermÇgen, nicht im
SonderbetriebsvermÇgen; Vorliegen einer inl�ndischen Betriebsst�tte).
Rechtsformwechsel bei einem beherrschten Unternehmen kÇnnen da-
her zum Einstieg in oder Ausstieg aus der Organschaft genutzt werden.
FÅr Zwecke der umsatzsteuerlichen Organschaft wird gem. § 2 Abs. 2
Nr. 2 UStG nur auf „juristische Personen“ abgestellt, die in qualifizier-
ter Form in einen Organtr�ger eingegliedert sind. Bemerkenswert ist: In
der europ�ischen Erm�chtigungsgrundlage der umsatzsteuerlichen Or-
ganschaft (Art. 11 MwStSystRL) ist eine solche Rechtsformbegrenzung
nicht zu finden. Danach kÇnnen „Personen“ zu einem Steuerpflichti-
gen zusammengefasst werden. Dies „beflÅgelt“ die Diskussion in
Deutschland, ob auch Personengesellschaften umsatzsteuerliche Or-
gangesellschaften sein kÇnnen. Es stellt sich die Frage der Unions-
rechtskonformit�t des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG (Rz. 1.11).

– Inlandsbegrenzung der Organschaft, so dass im Grundsatz nur be-
stimmte in einem Unternehmensverbund ausgeÅbte Inlandsaktivit�ten

Kapitel 1 Steuerliche Grundlagen der „Organschaft im Wandel“

14 | Prinz

1 Vgl. dazu auch Desens in HHR, Einf. KSt Anm. 12, 110.
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organschaftsrelevant sind. Vor allem die „Kleine Organschaftsreform“
im Ertragsteuerrecht aus dem Februar 2013 hat allerdings insoweit di-
verse �ffnungen gebracht: Bei EU/EWR-Tochtergesellschaften reicht
eine inl�ndische Gesch�ftsleitung aus. Der Organtr�ger, auch wenn er
ein Steuerausl�nder ist, muss zugleich Åber eine inl�ndische Betriebs-
st�tte als Zurechnungssubjekt der Organbeteiligungen und -einkÅnfte
verfÅgen. Im Verlustfall enth�lt § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG eine hochpro-
blematische Missbrauchsverhinderungsregelung. Auch bei der umsatz-
steuerlichen Organschaft sind deren Wirkungen auf Innenleistungen
zwischen den im Inland gelegenen Unternehmensteilen beschr�nkt
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 UStG).

– Haftungsverbund der Organschaft, der sich zum einen „naturgem�ß“
aus der vertraglichen ErgebnisÅbernahmeverpflichtung des herrschen-
den Unternehmens bei der ertragsteuerlichen Organschaft ergibt, darÅ-
ber hinaus aber auch in der Sondernorm des § 73 AO grÅndet. Auch
wenn die Steuerschuld via Organschaft auf den Organtr�ger Åbergeht,
bleibt die Organgesellschaft fÅr solche Steuern des Organtr�gers Haf-
tender, fÅr welche die Organschaft zwischen ihnen steuerlich von Be-
deutung ist. Entsprechendes gilt fÅr etwaige SteuererstattungsansprÅ-
che. Bei einer Insolvenz des Organtr�gers oder einem Ausscheiden der
Organgesellschaft aus dem Organkreis, bspw. im Fall von Akquisitions-
maßnahmen, kÇnnen die durch § 73 AO begrÅndeten Haftungsrisiken
bei der OG große Bedeutung erlangen. Der aus § 73 AO resultierende
Haftungsumfang der OG betrifft gleichermaßen die ertragsteuerliche
und die umsatzsteuerliche Organschaft.1 Die Praxis versucht, die Haf-
tung der OG bei Akquisitionsmaßnahmen gestalterisch zu begrenzen
(etwa DurchfÅhrung eines Asset Deals statt eines Share Deals, aller-
dings unter Inkaufnahme von § 75 AO). Der vertraglich oder gesetzlich
entstehende Haftungsverbund ist in der Praxis mitunter entscheidend
fÅr den „Verzicht“ auf eine steuerliche Organschaft.

C. Rechtsentwicklung der Organschaft

I. Bedeutungswandel der Organschaft im „Laufe der Zeit“

Die ertragsteuerliche Organschaft mit ihren Sondervorschriften fÅr ver-
bundene Unternehmen war stets integraler Bestandteil der Unterneh-
mensbesteuerung in Deutschland. Ihre praktische Bedeutung hat sich im
Laufe der Jahre als eine Art Spiegelbild der UmbrÅche im Unternehmens-
steuerrecht selbst ver�ndert. Klassische Funktion der Organschaft war
und ist die periodengleiche Verlustnutzung in einem Unternehmensver-
bund, andere Funktionen sind im Laufe der Zeit hinzugekommen (etwa
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1 Zu Details vgl. etwa Schimmele/Weber, BB 2013, 2263; Braunagel/Paschke,
Ubg 2011, 233; LÅdicke in Festschrift Herzig, 2010, 259.
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im Hinblick auf nicht abziehbare Betriebsausgaben gem. § 8b Abs. 5 KStG
oder die Zinsschranke, § 15 Nr. 3 KStG). Besonders die MehrmÅtteror-
ganschaft und das zeitlich befristete Organschaftsverbot fÅr Lebens- und
Krankenversicherungsunternehmen sind stark verfassungsproblematische
Teile der „deutschen Steuergeschichte“, an denen diverse RechtssprÅnge
in unternehmenssteuerlichen Strukturen festgemacht werden kÇnnen.
Gleichermaßen haben Systemwechsel imUmsatzsteuerrecht einen Bedeu-
tungswandel der umsatzsteuerlichen Organschaft ausgelÇst. Ein Blick in
die Rechtsentwicklung der Organschaft liefert daher wichtige Grundein-
sichten zum steuerlichenOrganschaftsrecht.

II. Meilensteine der ertragsteuerlichen Rechtsentwicklung

Das geltende Organschaftsrecht geht in seinen Wurzeln auf die Rechtspre-
chung des Preußischen OVG zurÅck, die anschließend von RFH und BFH
fortgefÅhrt und weiterentwickelt wurde.1 Im Ausgangspunkt sollten
durch das Rechtsinstitut der Organschaft bei den damaligen Konzernen
mÇgliche Gestaltungen zur Umgehung der preußischen Steuer durch l�n-
derspezifische Gewinnallokationen unterbunden werden (Ziel: Schutz des
Steuergl�ubigers). Steuersystematischer Ausgangspunkt der Organschaft
war in der Rechtsprechung zun�chst die sog. Angestelltentheorie, wonach
die abh�ngige Gesellschaft trotz ihrer rechtlichen Selbst�ndigkeit als eine
Art „Angestellter des Mutterunternehmens“ qualifiziert wurde. In der
Rechtsprechung des RFH wurde dieser Ausgangspunkt der Organschaft
zun�chst fÅr KÇrperschaftsteuerzwecke zur sog. Zurechnungstheorie wei-
terentwickelt. Danach fÅhren die Organgesellschaften zwar ihr Unterneh-
men auf eigene Rechnung. Wegen ihrer wirtschaftlichen Abh�ngigkeit –
dokumentiert in ihrer Eingliederung in das Mutterunternehmen sowie
den Abschluss eines GewinnabfÅhrungsvertrages, der als „Kind des Steu-
errechts“ erstmals im AktG 1965 kodifiziert wurde2 – wird das erzielte Er-
gebnis dann allerdings der Muttergesellschaft zugerechnet. Trotz der en-
gen Verzahnung zwischen kÇrperschaftsteuerlicher und gewerbesteuerli-
cher Organschaft qualifiziert das Gewerbesteuerrecht die wirtschaftliche
Abh�ngigkeit der Organgesellschaft allerdings mittels Betriebsst�ttenfik-
tion und folgt deshalb teleologisch betrachtet eingeschr�nkt mehr ein-
heitstheoretischen �berlegungen. Die Notwendigkeit zum Abschluss ei-
nes GAV fÅr gewerbesteuerliche Organschaftszwecke wurde erst im Jahre
2002 eingefÅhrt. Eine Vollkonsolidierung mit erfolgswirksamer Zwi-
schenergebniseliminierung gibt es bis heute in beiden Bereichen der er-
tragsteuerlichen Organschaft nicht.

Kapitel 1 Steuerliche Grundlagen der „Organschaft im Wandel“
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1 Die Entwicklung der Rechtsprechung zur Organschaft vor ihrer kÇrperschaft-
steuerlichen Kodifikation wird nachgezeichnet bei Herzig, Organschaft, 2003,
4 f. sowie MÅller in MÅller/StÇcker/Lieber, Die Organschaft9, 43–45. S. auch
Beusch in Festschrift Flume, 1978, 21 (23).

2 Vgl. Priester in Herzig, Organschaft, 2003, 39.
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KÇrperschaftsteuerliche Organschaft: Wegen vielf�ltiger Zweifelsfragen in
der Rechtsprechung1 und ihrer steigenden besteuerungspraktischen Be-
deutung wurde die Organschaft fÅr KÇrperschaftsteuerzwecke im Jahre
1969 erstmals kodifiziert (§ 7a KStG 1969). Im Zuge der Steuerreform
1977 mit der damaligen EinfÅhrung des kÇrperschaftsteuerlichen Anrech-
nungsverfahrens wurden die Organschaftsregelungen in §§ 14-19 KStG
Åbernommen. Dort liegen bis heute ihre gesetzlichen Grundlagen, die zu-
nehmend auch unionsrechtlichen und internationalen EinflÅssen Rech-
nung tragen mÅssen (Rz. 1.48, Rz. 1.51).

Markante Punkte der Rechtsentwicklung der vergangenen Jahre sind:2

– Im Steuersenkungsgesetz v. 23.10.20003 wurden die Merkmale der orga-
nisatorischen und wirtschaftlichen Eingliederung fÅr KÇrperschaftsteu-
erzwecke aufgegeben. Die MÇglichkeit einer mittelbaren finanziellen
Eingliederung wurde vereinfacht. Dadurch entstanden – unabh�ngig
vom GAV – weitere Friktionen zur gewerbesteuerlichen Organschaft;
die Eingliederungskriterien traditioneller Art galten dort zun�chst wei-
ter. Im �brigen wurde – was von grundlegender steuersystematischer
Bedeutung ist – das kÇrperschaftsteuerliche Anrechnungsverfahren im
Jahreswechsel 2000/2001 durch das HalbeinkÅnfteverfahren ersetzt.4
Dieser kÇrperschaftsteuerliche Systemwechsel hin zu einem klassi-
schen Typus hat – ohne tatbestandsm�ßig zum Ausdruck zu kommen –
einen Bedeutungswechsel der Organschaft ausgelÇst. Vor allem die Wir-
kung der Organschaft als Verlustnutzungsinstrument hat dadurch er-
heblich an Bedeutung gewonnen.

– Im „Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts
(UntStFG) v. 20.12.2001“5 wurden mit Wirkung ab 2002 die Vorausset-
zungen fÅr die gewerbesteuerliche Organschaft vollst�ndig an die kÇr-
perschaftsteuerlichen Voraussetzungen angeglichen. DarÅber hinaus ist
zur internationalen �ffnung der kÇrperschaftsteuerlichen Organschaft
der doppelte Inlandsbezug beim Organtr�ger aufgegeben worden. Trotz
ausl�ndischem Sitz in EU/EWR reicht eine inl�ndische Gesch�ftslei-
tung fÅr die Organtr�gerf�higkeit aus. Unter Missbrauchsverhin-
derungsÅberlegungen wurde diese AuslandsÇffnung flankiert durch
§ 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG wegen doppelter VerlustberÅcksichtigung.

– Wegen Abschaffung der MehrmÅtterorganschaft wurden mit dem Steu-
ervergÅnstigungsabbaugesetz v. 16.5.20036 die Tatbestandsvorausset-
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1 Vgl. dazu vor allem BFH v. 4.3.1965 – I 249/61 F, BStBl. III 1965, 329 sowie BFH
v. 17.11.1966 – I 280/63, BStBl. III 1967, 118.

2 Zu den Sonderfragen der MehrmÅtterorganschaft s. Rz. 1.25, zu branchenspezi-
fischen Besonderheiten bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen s.
Rz. 1.28. Erg�nzend auch Bericht der Facharbeitsgruppen „Verlustverrechnung
und Gruppenbesteuerung“ v. 15.9.2011, 103-105.

3 BGBl. I 2000, 1433.
4 Zu den GrÅnden s. Desens in HHR, Dok. KSt Anm. 61.
5 BGBl. I 2001, 3858.
6 BGBl. I 2003, 660.
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zungen fÅr eine Personengesellschaft als Organtr�ger versch�rft (eigen-
st�ndige gewerbliche T�tigkeit, Organgesellschaften im SonderBV
reicht nicht aus).

– EinfÅhrung von Sonderregelungen fÅr vororganschaftliche Mehr- und
MinderabfÅhrungen (§ 14 Abs. 3 KStG) durch das EU-Richtlinien-Um-
setzungsgesetz v. 9.12.2004.1 Anschließend wurden im JStG 2008 v.
20.12.2007 Regelungen Åber organschaftliche Mehr- und MinderabfÅh-
rungen kodifiziert (§ 14 Abs. 4 KStG, § 27 Abs. 6 KStG).

– Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 v. 14.8.20072 wurde
der KÇrperschaftsteuersatz wegen des internationalen Steuerwett-
bewerbs von 25 % auf 15 % herabgesetzt. Zur Gegenfinanzierung dien-
ten vor allem die EinfÅhrung der Zinsschranke, die Verlustabzugs-
begrenzungen bspw. des § 8c KStG sowie die Versch�rfung des Halb- in
ein TeileinkÅnfteverfahren. Vor allem die Finanzierungsrelevanz der
Organschaft ist dadurch bedeutsamer geworden. Denn der Organkreis
gilt fÅr Zinsschrankenzwecke als ein Betrieb (§ 15 Nr. 3 KStG). Die Ver-
lustnutzungsbedeutung der Organschaft hat – bspw. im Hinblick auf
§ 8c KStG – ebenfalls zugenommen.

– Die „Kleine Organschaftsreform“ v. 20.2.20133 hat zu einer Reihe wich-
tiger Rechts�nderungen gefÅhrt. Die formellen HÅrden des Gewinn-
abfÅhrungsvertrags und seiner DurchfÅhrung wurden erleichtert. DarÅ-
ber hinaus wurden die unionsrechtlichen Vorgaben der Kommission
durch Verzicht auf den doppelten Inlandsbezug bei der Organgesell-
schaft umgesetzt. Schließlich findet eine Missbrauchsabwehr bei grenz-
Åberschreiten Organschaften statt (neues Betriebsst�ttenkriterium fÅr
Organtr�ger gem. § 14 Abs. 1 Nr. 2 KStG, Abschaffung des § 18 KStG,
Ausweitung der double dip-Regelung des § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG). DarÅ-
ber hinaus wurde fÅr Feststellungszeitr�ume ab 2014 ein neues organ-
schaftliches Verfahrensrecht eingefÅhrt (§ 14 Abs. 5 KStG). Schließlich
sind kleinere, im Wesentlichen nur redaktionelle Bereinigungen der Or-
ganschaftsregelungen (§§ 17, 19 KStG) im „Gesetz zur Anpassung des
nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatien zur EU und zur �nde-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften“ v. 25.7.20144 erfolgt.

Gewerbesteuerliche Organschaft wurde erstmals gesetzlich kodifiziert im
Jahre 1936. Es bestand stets eine enge Verbindung zur kÇrperschaftsteuer-
lichen Organschaft, ohne dass durchg�ngig Tatbestandsidentit�t bestand.
Der fÅr das KÇrperschaftsteuerrecht hochbedeutsame GAV wurde erst ab
dem Erhebungszeitraum 2002 auch fÅr gewerbesteuerliche Organschafts-
zwecke erforderlich. Die im Gewerbesteuerrecht eigenst�ndige Rechts-
folge der Betriebsst�ttenfiktion dokumentiert ein von der kÇrperschaft-
steuerlichen Organschaft partiell abweichendes Rechtskonzept. Man
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1 BGBl. I 2004, 3310.
2 BGBl. I 2007, 1912.
3 BGBl. I 2013, 285.
4 BGBl. I 2014, 1266. Zur Neufassung des § 19 Abs. 1-4 KStG s. Heinz/Scheuch,

IStR 2014, 915.
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spricht insoweit von einer eingeschr�nkten (gebrochenen) Einheitstheorie
bzw. modifizierten Zurechnungstheorie, da auch fÅr gewerbesteuerliche
Organschaftszwecke das Organeinkommen zun�chst separat ermittelt
wird mit anschließender Zurechnungsfiktion zum Organtr�ger (allerdings
als eigener, nicht als fremder Gewerbeertrag).

III. Sonderfragen der MehrmÅtterorganschaft

Eine sog. MehrmÅtterorganschaft liegt vor, wenn sich mehrere gewerb-
liche Unternehmen zu einer PersGes zum Zweck einheitlicher Willens-
bildung zusammenschließen, um gemeinsam ein Organschaftsverh�ltnis
zu einer Tochterkapitalgesellschaft zu begrÅnden. Dies war in der Vergan-
genheit eine verbreitete Gestaltungsstruktur, um bei Joint Venture-Unter-
nehmen mit gleichberechtigten Partnern – also bei einer Abh�ngigkeit zu
mehreren Mutterunternehmen – Anlaufverluste auf die Gesellschafter-
ebene zu transferieren, allerdings ohne gewerbesteuerliche Wirkung (Wil-
lensbildungs-GbR als Organtr�ger). Seit 2003 sind MehrmÅtterorganschaf-
ten im deutschen Unternehmenssteuerrecht in Konterkarierung der groß-
zÅgigeren BFH-Rechtsprechung nicht mehr zul�ssig. In etlichen anderen
L�ndern dagegen sind MehrmÅtterorganschaften im Interesse konzern-
Åbergreifender Kooperationen mÇglich (etwa in Großbritannien, Irland,
Italien und �sterreich).1

Rechtsentwicklung der MehrmÅtterorganschaft: Die Rechtsfigur der
MehrmÅtterorganschaft hat eine wechselvolle Geschichte.2 Sie wurde ge-
wohnheitsrechtlich bei Zwischenschaltung einer Willensbildungs-GbR
von Rechtsprechung und Finanzverwaltung jahrzehntelang anerkannt,
der Steuerstatus der Innengesellschaft war allerdings hochstreitig.3 Der
BFH erkannte dabei in �nderung seiner �lteren Rechtsprechung die organ-
schaftliche Einbindung der OG unmittelbar zu ihren Gesellschaftern an
mit der Folge einer auch gewerbesteuerlichen Zurechnung der Gewerbe-
verluste zu den Mutterunternehmen. Die Finanzverwaltung reagierte da-
raufmit einemNichtanwendungserlass.4 Durch das UntStFG v. 20.12.2001
wurde die MehrmÅtterorganschaft gegen die Rechtsprechung mit Wirkung
ab 2001 gesetzlich verankert mit der Willensbildungs-GbR als Organtr�ger
(§ 14 Abs. 2 KStG aF, § 2 Abs. 2 S. 3 GewStG aF). Ab dem Jahre 2003
schließlich wurde sie durch das StVergAbG vom 16.5.2003 abgeschafft.5 Im
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1 Vgl. Endres in Festschrift Herzig, 2010, 189 (203 f.).
2 Als �berblick vgl. Jonas in Herzig, Organschaft, 2003, 306-320; Kirchhof in Her-

zig, Organschaft, 2003, 485–506; Kolbe in HHR, § 14 KStG Anm. 18–21; Schu-
macher, Die Organschaft im Steuerrecht2, 43–45.

3 Vgl. BFH v. 9.6.1999 – I R 43/97, BStBl. II 2000, 695 = FR 2000, 155 m. Anm.
Pezzer sowie BFH v. 9.6.1999 – I R 37/98, BFH/NV 2000, 347.

4 BMF v. 4.12.2000 – IVA 2 - S 2770 - 3/00, BStBl. I 2000, 1571 = FR 2001, 43.
5 UrsprÅnglich wollte der Gesetzgeber die MehrmÅtterorganschaft fÅr den VZ

2003 im SteuervergÅnstigungsabbaugesetz nicht vÇllig abschaffen, sondern
„nur“ durch EinfÅgung einer 25 % Mindestbeteiligungsgrenze versch�rfen.
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Zuge dieser RechtssprÅnge rund um die MehrmÅtterorganschaft, die im
Wesentlichen fiskalisch begrÅndet sind, mussten eine Reihe verfassungs-
rechtlicher Vertrauensschutzfragen durch die Gerichte gelÇst werden.
Trotz erheblicher verfassungsrechtlicher Bedenken im Schrifttum wurden
die festzustellenden RechtssprÅnge von BFH und BVerfG „abgesegnet“.1
FÅr die Anerkennung einer ertragsteuerlichenOrganschaft ist seit 2003 tat-
bestandserforderlich, dass der ganze Gewinn bzw. Verlust der Organtochter
„an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzufÅhren“ ist (§ 14
Abs. 1 S. 1, Halbs. 1 KStG). Die „Ein-Mutter-Organschaft“ ist seitdem
zwingend.

Steuergesetzliche Ausstrahlungswirkungen der Abschaffung der Mehr-
mÅtterorganschaft sind bis heute zu konstatieren. Zu nennen sind zum
einen die „versch�rften“ Gewerblichkeits- und VermÇgenserfordernisse
einer Organtr�ger-PersGes (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 S. 2, 3 KStG), zum anderen
die Verlustabzugsbeschr�nkungen bei stillen Gesellschaften zwischen
KÇrperschaften (§ 15 Abs. 4 S. 6-8 EStG, § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG).

IV. Branchenspezifische Besonderheiten insb. bei Lebens- und
Krankenversicherungsunternehmen

In der Zeit von 2002–2008 (vereinfacht) bestand ein ausdrÅckliches kÇr-
perschaftsteuerliches Organschaftsverbot fÅr Lebens- und Krankenver-
sicherungsunternehmen (zuletzt: § 14 Abs. 2 KStG), welches sich wegen
der Tatbestandsidentit�t auch auf die gewerbesteuerliche Organschaft er-
streckte.2 Hintergrund dieser branchenspezifischen Verbotsregelung war:
Durch die Umstellung vom kÇrperschaftsteuerrechtlichen Anrechnungs-
verfahren auf das Halb-/TeileinkÅnfteverfahren mit Beteiligungsertrags-
befreiung gem. § 8b KStG einerseits und die an das handelsbilanzielle Er-
gebnis anknÅpfende RÅckstellung fÅr BeitragsrÅckerstattung (§ 21 KStG)
andererseits, entstanden bei Lebens- und Krankenversicherungsunterneh-
men „strukturbedingte Verluste“, die durch eine organschaftliche Anbin-
dung an einen Sachversicherer genutzt werden konnten.3 Die dafÅr erfor-
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Dann hat sich der Gesetzgeber aber doch fÅr die rÅckwirkende Abschaffung ent-
schieden.

1 Vgl. BFH v. 15.2.2012 – I B 7/11 BStBl. II 2012, 751 = FR 2012, 521. Zur verfas-
sungskonformen Auslegung der �bergangsregelung des § 34 Abs. 1 KStG 2002
i.d.F. des StVergAbG, siehe auch BVerfG v. 10.7.2009 – 1 BvR 1416/06, BFH/NV
2009, 1768. Kritisch zur Verfassungsrechtslage insb. Kirchhof/Raupach, DB Bei-
lage 3 zu Heft 22/2001.

2 Das Organschaftsverbot wurde eingefÅhrt durch das SteuerverkÅrzungsbek�mp-
fungsgesetz – StVBG – v. 19.12.2001 (BGBl. I 2001, 3922) mit Wirkung ab VZ
2002. Es wurde wieder aufgehoben durch das JStG 2009 v. 19.12.2008 (BGBl. I
2008, 2794) mit Wirkung ab VZ 2009. FÅr den VZ 2008 bestand gem. § 34 Abs. 9
S. 1 Nr. 6 KStG ein besonders ausgestaltetes Antragswahlrecht.

3 Vgl. zu diesem Hintergrund Hey in HHR, § 14 KStG, Anm. 290/291; Prinz, FR
2002, 66 (69); MÅller/StÇcker/Lieber, Die Organschaft9, 54 f.
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derlichen GAVs wurden trotz des versicherungsrechtlichen Gebots der
Spartentrennung in Sonderf�llen vom seinerzeit zust�ndigen Bundesauf-
sichtsamt fÅr das Versicherungswesen genehmigt.1 Wegen des potentiell
gleichheitssatzwidrigen Sonderrechts fÅr Lebens- und Krankenversiche-
rungsunternehmen bestanden von Anfang an erhebliche verfassungs-
rechtliche Bedenken gegen das Organschaftsverbot.2 Auf Initiative des
Bundesrats wurde das Organschaftsverbot mit Wirkung ab VZ 2009 – also
trotz der bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken nicht rÅckwir-
kend – wieder abgeschafft, stattdessen wurde eine punktuelle Einschr�n-
kung der Abziehbarkeit von BeitragsrÅckerstattungen fÅr Lebens- und
Krankenversicherungsunternehmen gesetzlich kodifiziert (§ 21 Abs. 1
Nr. 1 S. 1 KStG); „strukturelle Verluste“ kÇnnen seitdem nicht mehr ent-
stehen. DarÅber hinaus wurde fÅr den VZ 2008 im Wege einer �bergangs-
regelung ein antragsgebundenes Wahlrecht (gemeinsame AusÅbung durch
OG und OT erforderlich) zur steuerlichen Anerkennung von Organschaf-
ten mit Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen geschaffen, so-
fern die Einschr�nkung des § 21 KStG gleichermaßen akzeptiert wird.

Im Ergebnis stellt das steuergesetzliche Organschaftsverbot fÅr Lebens-
und Krankenversicherungsunternehmen eine zeitlich befristete „Episo-
de“ in der Rechtsentwicklung der Organschaft dar. Weitere branchenspe-
zifische Besonderheiten fÅr Organschaften (etwa bezogen auf Immobilien-
unternehmen o�) sind nicht festzustellen. Lediglich fÅr Organgesellschaf-
ten im kommunalen Bereich mit Dauerverlusten gelten in Erweiterung
der sog. Bruttomethode fÅr Einkommensermittlung und -zurechnung
Sonderregelungen gem. § 15 Nr. 4 und 5 KStG, die durch das JStG 2009 v.
19.12.20083 mit Wirkung ab (vereinfacht) 2009 eingefÅhrt wurden. Da-
nach sind die Regelungen fÅr strukturelle Dauerverluste bei kommunalen
Organgesellschaften (Suspendierung der Rechtsfolgen einer vGA) sowie
entsprechende Verlustverrechnungsverbote im kommunalen Querver-
bund nur auf Organtr�ger-Ebene anzuwenden. Dadurch soll die Anwen-
dung der Sondervorschriften fÅr kommunale Dauerverlustbetriebe im
Rahmen von Organschaftsstrukturen sichergestellt werden.
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1 Allerdings war zwischenzeitlich mit Wirkung ab VZ 2004 (bei abweichendem
Wirtschaftsjahr ab VZ 2005) § 8b Abs. 8 KStG durch das Protokollerkl�rungs-
gesetz v. 22.12.2003 (BGBl. I 2003, 2840) eingefÅhrt worden, der die Betei-
ligungsertragsbefreiungen und Verlustabzugsverbote von § 8b Abs. 1-7 KStG fÅr
Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen auf in Kapitalanlagen gehal-
tene Anteile suspendiert. FÅr die VZ 2001-2003 gab es eine spezielle auf Antrag
rÅckwirkende �bergangsregelung (§ 34 Abs. 7 S. 8 KStG). Der unwiderrufliche
Antrag war bis sp�testens zum 30.6.2004 zu stellen.

2 Vgl. zu Details Hey in Herzig, Organschaft, 2003, 507–524; Hey, FR 2001, 1279.
3 BGBl. I 2008, 2794.
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V. Umsatzsteuerliche Rechtsentwicklung

Die umsatzsteuerliche Organschaft wurde in der Rechtsprechung des
RFH zum UStG 1919 „erfunden“, um Verwaltungs- und Organisations-
erleichterungen zwischen im �ber-/Unterordnungsverh�ltnis stehenden
Unternehmen, die wegen Zuordnung zu einem Unternehmensverbund
wirtschaftlich unselbst�ndig sind, zu erreichen (umsatzsteuerliche Organ-
lehre). Leistungsbeziehungen zwischen dem Organtr�ger und OG sollten
deshalb als nicht steuerbare Vorg�nge (= Innenums�tze) unbeachtlich
sein; Außenleistungen der Organgesellschaften werden dem Organtr�ger
zugerechnet.1 Die umsatzsteuerliche Organschaft blickt auf eine langj�h-
rige Rechtstradition zurÅck und wurde aus der Systematik des Umsatz-
steuerrechts entwickelt.2

Bruttoallphasenumsatzsteuer bis 1967: Die umsatzsteuerliche Organ-
schaft wurde erstmals im UStG 1934 kodifiziert und hatte seinerzeit
große materielle Bedeutung. Denn wegen der Kaskadenwirkungen der
Umsatzsteuer fiel bei mehrstufigen Unternehmensstrukturen mehrfach
Umsatzsteuer an. Die Organschaft diente dazu, derartige Kaskadeneffekte
durch Schaffung einer „Einheitsunternehmung“ von finanziell, wirt-
schaftlich und organisatorisch in ein Mutterunternehmen eingegliederten
juristischen Personen zu vermeiden. Allerdings wurde die Organschaft in
der Nachkriegszeit ab dem 1.1.1946 zur Verhinderung der Konzentration
grÇßerer wirtschaftlicher Konzerneinheiten3 weitgehend abgeschafft und
erst mit Wirkung ab 1.4.1958 anknÅpfend an die „alten Rechtsgrund-
lagen“ wieder eingefÅhrt. Zudem bestand von 1961 bis Ende 1967 ein
75 % Mehrheitserfordernis zur BegrÅndung einer umsatzsteuerlichen Or-
ganschaft.

Mehrwertsteuersystem seit 1968: Durch Schaffung des Mehrwertsteuer-
systems mit Vorsteuersteuerabzug des UStG 1968 standen wiederum die
Administrationserleichterungen der umsatzsteuerlichen Organschaft im
Vordergrund. Im Hinblick auf den Ausschluss vom Vorsteuerabzug bei
umsatzsteuerbefreiten Unternehmen erlangte die umsatzsteuerliche Or-
ganschaft allerdings wiederum zunehmende materielle Bedeutung im
Hinblick auf eine Reduzierung nicht abziehbarer Vorsteuer. Die Unions-
rechtsbasierung des deutschen Umsatzsteuerrechts einschließlich der
umsatzsteuerlichen Organschaft erfolgte in UStG 1980 durch Anpassung
an die Vorgaben der 6. EG-Umsatzsteuer-Richtlinie. Ab 1.1.1987 wurden
dann die Wirkungen der umsatzsteuerlichen Organschaft – so wie sie
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1 Vgl. W�ger, DB 2014, 915 mit Hinweis auf RFH v. 26.9.1927 – V A 417/27,
RFHE 12, 69. Vgl. auch Widmann in Herzig, Organschaft, 2003, 335.

2 Vgl. BVerfG v. 20.12.1966 – 1 BvR 320/57, 1 BvR 70/62, BStBl. III 1967, 7 (15).
3 Grund: Konzerne wurden von den Siegerm�chten des 2. Weltkriegs als eine Mit-

ursache des Nazi-Regimes betrachtet. Insoweit dokumentiert die Rechtsent-
wicklung der umsatzsteuerlichen Organschaft die Wirren der deutschen Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts. Dazu auch Widmann in Herzig, Organschaft,
2003, 335.
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auch heute noch gelten – auf die Innenleistungen zwischen den im Inland
gelegenen Unternehmensteilen beschr�nkt. Grund dafÅr war ein im Jahre
1984 gestartetes und dann 1987 eingestelltes Vertragsverletzungsverfah-
ren der Europ�ischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land. Bei Betrachtung der umsatzsteuerlichen Rechtsentwicklung werden
die europ�ischen Grundlagen des geltenden Umsatzsteuerrechts deutlich
erkennbar. Es erstaunt daher, dass gerade der traditionelle Bereich der um-
satzsteuerlichen Organschaft aktuell letztlich unionsrechtlich in wesent-
lichenTeilennochunklar ist (Rz. 1.11;Rz. 22.38 ff.;Rz. 22.72;Rz. 22.75 ff.).

D. Rechtskonzeption der Organschaft

I. Steuersubjektprinzip vs. Konzern als Leistungs-
f�higkeitsverbund

Die Ertragsbesteuerung rechtlich selbst�ndiger Einheiten folgt im Grund-
satz dem Steuersubjektprinzip ungeachtet der ZugehÇrigkeit zu einem
Konzernverbund. Nur wenn die differenziert aufgef�cherten Gesetzeskri-
terien eines Organkreises bei den betroffenen Unternehmen erfÅllt sind –
dem steuerwirksamen GAV kommt dabei eine SchlÅsselrolle zu –, wird
das Steuersubjektprinzip partiell durchbrochen, indem das bei der Organ-
gesellschaft bilanziell ermittelte Einkommen dem Organtr�ger zugerech-
net wird. FÅr Gewerbesteuerzwecke erfolgt die Zurechnung nach Art ei-
ner fiktiven Betriebsst�tte bei Suspendierung der persÇnlichen Gewer-
besteuerpflicht der OG. Das Gesamteinkommen des Organkreises repr�-
sentiert damit eine Art „Leistungsf�higkeitsverbund“, das allerdings ohne
Vollkonsolidierung innerkonzernlicher Leistungsbeziehungen ermittelt
wird.

Grund der Durchbrechung des Steuersubjektprinzips fÅr in den Organ-
kreis einbezogenen Unternehmen ist zweierlei:
– Zum einen muss ein hierarchisches �ber-/Unterordnungsverh�ltnis

zwischen den Unternehmen mit einer qualifizierten finanziellen Ein-
gliederung bestehen, so dass der OT letztlich die OG „beherrscht“.

– Zum anderen muss ein GAV steuerwirksam begrÅndet und durch-
gefÅhrt sein, der die Einkommenszurechnung rechtfertigt und vor al-
lem im Verlustfall die Verlusttragung durch den Organtr�ger dokumen-
tiert und gew�hrleistet.

Die Zurechnung „fremden Einkommens“ bzw. Betriebsst�tten-Gewer-
beertrags kann dabei an eine KÇrperschaft oder an eine Personengesell-
schaft (mit natÅrlichen oder juristischen Mitunternehmern) erfolgen; ggf.
kommt als Organtr�ger auch ein Einzelunternehmer in Betracht. Die Ab-
schirmwirkung der KÇrperschaft wird fÅr steuerliche Organschaftszwecke
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durchbrochen. Der Dualismus der Unternehmensbesteuerung, der die
nach dem Transparenzprinzip besteuerten Personengesellschaften deut-
lich von nach dem Trennungsprinzip besteuerten KÇrperschaften unter-
scheidet, wird fÅr Organschaftszwecke weitgehend außer Kraft gesetzt.
Bei einer Personengesellschaft als Organtr�ger kann dadurch eigentlich
der KÇrperschaftsteuer unterliegendes Einkommen in die nach Trans-
parenzgrunds�tzen einkommensteuerlich erfasste Mitunternehmerschaft
einmÅnden.

Durchgriff bei Organschaft: LosgelÇst vom Steuersubjektprinzip nehmen
mitunter einzelne Rechtsnormen einen „Durchgriff“ bei OT und OG vor.
Dies gilt bspw. bei der Verlustabzugsbeschr�nkungsnorm des § 8c KStG,
bei dem qualifizierte Gesellschafterwechsel auf Ebene des OT mittelbare
Wirkungen auch auf der Ebene der OG entfalten kÇnnen. Wegen des Zu-
rechnungskonzepts bei der KÇrperschaftsteuer wird dies nur vororgan-
schaftliche VerlustabzÅge der OG (§ 15 S. 1 Nr. 1 KStG) oder unterj�hrige
Ergebnisbeitr�ge betreffen. Die Finanzverwaltung verlangt dabei eine ge-
trennte Anwendung des § 8c KStG auf Ebene des OT einerseits und auf
Ebene der OG andererseits. Dies soll auch fÅr die Anwendung der „Stille
Reserven-Klausel“ des § 8c Abs. 1 S�tze 6-9 KStG gelten.1

II. Zurechnung von Einkommen, Betriebsst�ttenkonzept

Trotz identischer Tatbestandsvoraussetzungen sind die Rechtsfolgen der
beiden Formen ertragsteuerlicher Organschaft unterschiedlich. FÅr die
kÇrperschaftsteuerliche Organschaft gilt das Zurechnungskonzept, fÅr die
gewerbesteuerliche Organschaft gilt das Betriebsst�ttenkonzept. FÅr Fest-
stellungszeitr�ume, die nach dem 31.12.2013 beginnen, sieht § 14 Abs. 5
KStG – eingefÅhrt im Rahmen der Kleinen Organschaftsreform v.
20.2.2013 – ein neues (einheitliches und gesondertes) Feststellungsverfah-
ren vor. Es soll vor allem im Hinblick auf das dem OT zuzurechnende
Einkommen und damit zusammenh�ngende andere Besteuerungsgrund-
lagen eine Bindungswirkung fÅr OG und OT nach Maßgabe einer Grund-
lagen-Folgebescheidbeziehung schaffen und Verwaltungsvereinfachung
bewirken.2 FÅr Gewerbesteuerzwecke soll es bei § 35b GewStG bleiben.

Zurechnungskonzept fÅr kÇrperschaftsteuerliche Organschaft: § 14 Abs. 1
S. 1 Halbs. 1 KStG nennt als Rechtsfolge bei Vorliegen der Tatbestands-
voraussetzungen einer Organschaft: „Das Einkommen der Organgesell-
schaft (ist), soweit sich aus § 16 nichts anderes ergibt, dem Tr�ger des Un-
ternehmens (Organtr�ger) zuzurechnen.“ Auf der Tatbestandsebene wird
im Zusammenhang mit dem Betriebsst�ttenkriterium des Organtr�gers
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1 Zu den stark umstrittenen Details vgl. RÇdder, Ubg 2014, 317; Ritzer/Stangl,
DStR 2014, 977.

2 Zu den Details des neuen Verfahrensrechts der Organschaft s. DrÅen, Der Kon-
zern 2013, 433-451; Teiche, DStR 2013, 2197.
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eine Zurechnung des Einkommens der OG zu „der inl�ndischen Betriebs-
st�tte des OT“ verlangt (§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 6 KStG). DarÅber hinaus
verlangt Satz 7 des § 14 Abs. 1 Nr. 2 KStG, dass die dieser Betriebsst�tte
„zuzurechnenden EinkÅnfte“ nach innerstaatlichen Regelungen und Dop-
pelbesteuerungsrecht „der inl�ndischen Besteuerung unterliegen“. In der
kÇrperschaftsteuerlichen Organschaft sind wortlautgem�ß also mehrere
Zuordnungserfordernisse angelegt. Vereinfacht l�sst sich vor allem im
Hinblick auf die Rechtsfolge der kÇrperschaftsteuerlichen Organschaft
von einem „Zurechnungskonzept“ sprechen. Das geltende kÇrperschaft-
steuerliche Organschaftsrecht folgt damit nicht der sog. Einheitstheorie.
Auch erfolgt keine Konzernbesteuerung, die verschiedene Konsolidie-
rungsschritte erfordern wÅrde. Normspezifisch wird das auf dem Steuer-
subjektprinzip beruhende Zurechnungskonzept allerdings mitunter
durchbrochen. Dies gilt etwa im Hinblick auf die Verlustabzugsbeschr�n-
kung des § 8c KStG mit ihren vielf�ltigen Anwendungsfragen im Organ-
schaftsbereich, zu Details s. Rz. 7.39; Rz. 8.38.

Wesentliche Konsequenzen des kÇrperschaftsteuerlichen Zurechnungs-
konzepts sind:
– OT und OG bleiben zivil- und steuerrechtlich verschiedene Rechtstr�-

ger, die ihr jeweiliges Einkommen selbst�ndig zu ermitteln haben (OG
als eigenst�ndiges Bilanzierungs- und Steuersubjekt).1 Die OG ist daher
ungeachtet ihres „Nulleinkommens“ – sofern keine Ausgleichszahlun-
gen gem. § 16 KStG erfolgen – weiterhin subjektiv kÇrperschaftsteuer-
pflichtig, muss also eine KÇrperschaftsteuererkl�rung abgeben. Ihr ge-
genÅber ergeht ein KÇrperschaftsteuerbescheid.2 Beim Organtr�ger sind
deshalb das ihm zuzurechnende Organeinkommen als „Fremdeinkom-
men“ und die von ihm erwirtschafteten „eigenen EinkÅnfte“ voneinan-
der zu unterscheiden. Erst mit dem Ende des Wirtschaftsjahres der je-
weiligen Organgesellschaft entsteht beim OT der Anspruch auf Ge-
winnabfÅhrung bzw. die Verpflichtung zur VerlustÅbernahme. Im
Hinblick auf die handelsbilanzielle GewinnabfÅhrung bzw. Verlust-
Åbernahme werden die vom Organtr�ger Åbernommenen Ergebnisse im
Hinblick auf die Vermeidung von Doppelerfassungen außerbilanziell
von seinem Einkommen gekÅrzt. FÅr eine mehrstufige Zurechnung in
Organschaftsketten (bspw. Mutter-Tochter-Enkelgesellschaft) gilt ent-
sprechendes. Im �brigen sind evtl. verdeckte GewinnausschÅttungen
der OG an den OT als vorweggenommene GewinnabfÅhrungen zu ver-
stehen, die die steuerliche DurchfÅhrung des GAV nicht in Frage stel-
len. Das kÇrperschaftsteuerliche Zurechnungskonzept entsch�rft damit
etwaige vGA-Fragen im Konzern deutlich.

– Bei einer Organtr�ger-PersGes betrifft die Zurechnung – ungeachtet des
Transparenzprinzips – die PersGes selbst. Folge daraus ist: Unterj�hrige
Gesellschafterwechsel in der OT-PersGes, die im Grundsatz eine „zeit-
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1 So ausdrÅcklich BFH v. 28.2.2013 – IV R 50/09, FR 2013, 1137 = DStR 2013, 966.
2 Vgl. etwa MÅller in MÅller/StÇcker/Lieber, Die Organschaft9, S. 139; Kolbe in

HHR, § 14 KStG Anm. 3: fortbestehende subjektive Steuerpflicht der OG.
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anteilige Ergebnisabschichtung“ (durch Zwischenbilanz oder im Wege
der Sch�tzung) erfordern,1 lassen die Zurechnung des Einkommens der
OG unberÅhrt. Dazu hat der BFH in seinem Urteil v. 28.2.20132 ent-
schieden, dass das Einkommen einer OG entsprechend dem allgemei-
nen GewinnverteilungsschlÅssel nur den Gesellschaftern einer OT-
PersGes zuzurechnen sind, die im Zeitpunkt der Einkommenszurech-
nung an der Organtr�gerin beteiligt sind. Dies fÅhrt bei kalenderjahr-
gleichem Wirtschaftsjahr von OG und OT dazu, dass bei einem Mit-
unternehmerwechsel vor dem Jahresabschlussstichtag das Einkommen
der OG vollst�ndig bei den neuen Mitunternehmern zu erfassen ist.
Das beim Altgesellschafter entstandene Gewinnbezugsrecht im Hin-
blick auf die OG-Beteiligungsertr�ge ist insoweit lediglich unselbst�n-
diger Bestandteil des ver�ußerten Mitunternehmeranteils. Eine zeit-
anteilige Zurechnung des Einkommens an vorher ausgeschiedene Ge-
sellschafter erfolgt ausdrÅcklich nicht.

– Behandlung von abweichenden Wirtschaftsjahren: Trotz Einbeziehung
in einen ertragsteuerlichen Organkreis bleiben Organtr�ger und Organ-
gesellschaften eigenst�ndige Steuersubjekte, die fÅr ihr jeweiliges Ge-
sch�ftsjahr/Wirtschaftsjahr handels- und steuerbilanziell rechnungs-
legungspflichtig sind. Sofern OT und OG Åber kalenderjahrgleiche
Wirtschaftsjahre verfÅgen, erfolgt die Einkommenszurechnung phasen-
identisch. Haben Organtr�ger und Organgesellschaft dagegen vonein-
ander abweichendeWirtschaftsjahre, so stellt sich die Frage, fÅr welches
Wirtschaftsjahr die gewinnabfÅhrungsbedingte Einkommenszurech-
nung zum Organtr�ger zu erfolgen hat. Dabei sind verschiedene Stich-
tagskonstellationen denkbar. So kann etwa die Organgesellschaft ein ab-
weichendes Wirtschaftsjahr, der Organtr�ger ein kalenderjahrgleiches
Wirtschaftsjahr haben; auch umgekehrte Konstellationen sind denkbar.
Schließlich kÇnnen auch OG und OT beide Åber abweichende Wirt-
schaftsjahre verfÅgen, die aber ebenfalls voneinander abweichen. Der-
artige wirtschaftsbezogene Zurechnungsfragen bedÅrfen besonderer Pla-
nung.
Nach herrschender Rechtsprechung und damit einhergehender Verwal-
tungsauffassung3 wird hinsichtlich der zeitlichen Einkommenzurech-
nung an den Organtr�ger auf das Wirtschaftsjahr abgestellt, in dem die
Organgesellschaft ihr Einkommen erzielt hat und es ohne die organ-
schaftsbezogene Zurechnungskonsequenzen selbst versteuern mÅsste.

Beispiel:
Das Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft ist kalenderjahrgleich. Der Organtr�-
ger bilanziert nach einem abweichendem Wirtschaftsjahr 1.7.–30.6. Im Veranla-
gungszeitraum 01 ist deshalb beim Organtr�ger sein eigenes Einkommen aus der
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1 Vgl. zu Details Schmidt/Wacker, EStG34, § 15 Rz. 453.
2 BFH v. 28.2.2013 – IV R 50/09, FR 2013, 1137 = DStR 2013, 966.
3 Vgl. insb. BFH v. 29.10.1974 – I R 240/72, BStBl. II 1975, 126. Zur Verwaltungs-

auffassung H 62 KStH. Eingehender dazu auch MÅller in MÅller/StÇcker/Lieber,
Die Organschaft9, 149-153.
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Zeit vom 1.7.00 bis 30.6.01 in Ansatz zu bringen (§ 7 Abs. 4 S. 2 KStG). DarÅber
hinaus ist ihm das Einkommen der OG als Fremdeinkommen mit dem Bilanz-
stichtag 31.12.01 fÅr das gesamte Wirtschaftsjahr 01 zuzurechnen. Die herr-
schende Meinung stÅtzt sich bei dieser Beurteilung auch auf den Wortlaut des
§ 14 Abs. 1 S. 2 KStG, wonach das Einkommen der Organgesellschaft dem Or-
gantr�ger erstmals fÅr das Kalenderjahr zuzurechnen ist, in dem das Wirtschafts-
jahr der Organgesellschaft endet, in dem der GewinnabfÅhrungsvertrag wirksam
wird. Zu zeitlichen Phasenverschiebungen nach Maßgabe des Organtr�gerwirt-
schaftsjahrs kann es deshalb nach der herrschenden Meinung nicht kommen.
Vor allem im Hinblick auf die KÇrperschaftsteuervorauszahlungen kann dies ab-
h�ngig von der Wirtschaftsjahrkonstellation Vor- und Nachteile bewirken.

Betriebsst�ttenkonzept fÅr gewerbesteuerliche Organschaft: Gem�ß § 2
Abs. 2 S. 2 GewStG gilt die OG trotz ihrer eigenst�ndigen Rechtsf�higkeit
„als Betriebsst�tte des Organtr�gers“. Hinsichtlich der Tatbestands-
voraussetzungen der Organschaft wird auf §§ 14, 17 KStG verwiesen. Der
BFH interpretiert diesen Rechtsfolgenverweis in st�ndiger Rechtspre-
chung als eingeschr�nkte (gebrochene) Einheits- oder Filialtheorie.1 Das
kÇrperschaftsteuerliche Zurechnungskonzept gilt also nicht fÅr gewer-
besteuerliche Organschaftszwecke.

Praktische Folge des Betriebsst�ttenkonzepts ist im Wesentlichen: Die
OG selbst ist nicht persÇnlich gewerbesteuerpflichtig; deren persÇnliche
Gewerbesteuerpflicht wird dem OT zugerechnet. Gewerbesteuermess-
bescheide und Gewerbesteuerbescheide ergehen nur gegen den OT. Hier
besteht ein verfahrensrechtlicher Unterschied zum kÇrperschaftsteuerli-
chen Zurechnungskonzept. Dennoch wird der Gewerbeertrag der OG
ebenso wie der Gewerbeertrag des OT getrennt nach den jeweils maß-
gebenden Vorschriften ermittelt und dann zu einem einheitlichen Gewer-
beertrag – bei Eliminierung etwaiger Doppelerfassungen und DoppelkÅr-
zungen, bspw. im Bereich organschaftsbezogener Zinsaufwendungen und
Zinsertr�ge (R 7.1 Abs. 5 GewStR 2009) – zusammengefasst.2 Mitunter
sind weitere Besonderheiten zu beachten. So kommt etwa eine erweiterte
KÅrzung fÅr GrundstÅcksunternehmen (§ 9 Nr. 1 S. 2 GewStG) dann
nicht im Betracht, wenn es sich bei den GrundstÅcksunternehmen um
eine OG handelt, die alle ihre GrundstÅcke an eine andere OG desselben
Organkreises vermietet. Mietaufwendungen und Mietertr�ge gleichen
sich im Organkreis an; fÅr die erweiterte KÅrzung verbleibt dann nach
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1 Vgl. etwa BFH v. 21.10.2009 – I R 29/09, BStBl. II 2010, 64 f. = FR 2010, 527; v.
18.5.2011 – X R 4/10, BStBl. II 2011, 887 = FR 2011, 964 m. Anm. Wendt; v.
30.10.2014 – IV R 9/11, GmbHR 2015, 149.

2 Vgl. erg�nzend auch BFH v. 17.9.2014 – I R 30/13, GmbHR, 2015, 2015 m. Anm.
Patzner/Nagler = DStR 2014, 2561: Kein Verstoß gegen die unionsrechtlich ver-
bÅrgte Niederlassungsfreiheit durch Hinzurechnung sog. Dauerschuldentgelte
bei der inl. Muttergesellschaft als Zinsschuldnerin einer belgischen Tochterge-
sellschaft (keine doppelte gewerbesteuerliche Belastung).
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Meinung des BFH kein Raum mehr. 1 Das Zerlegungsverfahren gem. § 28
GewStG setzt bei dem gegenÅber dem Organtr�ger festgesetzten Gewer-
besteuermessbetrag an.2 Gewerbesteuerlich sind – losgelÇst zur Behand-
lung abweichender Wirtschaftsjahre fÅr KÇrperschaftsteuerzwecke – die
Gewerbeertr�ge derjenigen Wirtschaftsjahre des Organtr�gers und der Or-
gangesellschaft zusammen zu rechnen, die in demselben Erhebungszeit-
raum enden (R 7.1 Abs. 5 S. 11 GewStR). Dies wird von der herrschenden
Meinung einvernehmlich aus § 10 Abs. 2 GewStG abgeleitet.3

III. Problematische Verbindung zum Gesellschaftsrecht/
Bilanzrecht

Grundcharakteristikum der ertragsteuerlichen Organschaftsregelungen
ist die enge Anbindung an das Gesellschafts- und Bilanzrecht, konkret das
Aktienrecht verbundener Unternehmen. Ausgestaltung, DurchfÅhrung
und Beendigung des GewinnabfÅhrungsvertrags gem. § 291 Abs. 1 AktG
(= unternehmensrechtlicher Organisationsvertrag mit gesellschafts- und
schuldrechtlichen Elementen) ist zentraler Baustein fÅr eine ertragsteuer-
liche Organschaft und bereitet der Praxis seit jeher wegen haftungsdurch-
brechender Wirkung, vielf�ltiger Formalismen und Streitanf�lligkeit vor
allem bei Minderheitsgesellschaftern große Probleme. Ein Weisungsrecht
gem. § 308 AktG begrÅndet ein „isolierter GAV“ nicht. Auch bei Um-
strukturierungen und M&A-Transaktionen mit Unternehmen eines er-
tragsteuerlichen Organkreises bedarf der „Umgang mit dem Gewinn-
abfÅhrungsvertrag“ besonderer Beachtung. Klar ist: Die ertragsteuerliche
Organschaft erfordert im Ergebnis einen Åber den GewinnabfÅhrungsver-
trag begrÅndeten Unternehmensverbund mit allen Konsequenzen. Die
Rechtsprechung sieht diese gesellschaftsvertragliche Anbindung von
Tochter- und Enkelgesellschaften in einen steuerlichen Organkreis als ein
notwendiges Erfordernis, um – abweichend vom Steuersubjektprinzip –
das Einkommen der eigentlich rechtlich selbst�ndigen Organgesellschaft
dem Organtr�ger als dessen „Fremdeinkommen“ zuzurechnen. Zwi-
schenzeitlich hat sich in der st�ndigen hÇchstrichterlichen Rechtspre-
chung allerdings das Gebot einer steuerteleologischen Auslegung der ge-
sellschaftsrechtlichen Regelungen herausgebildet, bei der die gesell-
schaftsrechtliche Ordnungsm�ßigkeit des GAV vorausgesetzt, aber stets
eigenst�ndig steuerlich interpretiert wird.4 Der Unternehmensvertrag
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1 So BFH v. 18.5.2011 – X R 4/10, BStBl. II 2011, 887 = FR 2011, 964 m. Anm.
Wendt. Best�tigt durch BFH v. 30.10.2014 – VI R 9/11, GmbHR 2015, 149: trotz
Schlechterstellung des OT im Vergleich zu einer „stand alone“-Situation kein
Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG. ME im Ergebnis problematisch.

2 Vgl. zu weiteren Details MÅller in MÅller/StÇcker/Lieber, Die Organschaft9,
255–259.

3 Vgl. dazu auch MÅller in MÅller/StÇcker/Lieber, Die Organschaft9, 262-264.
4 Vgl. etwa BFH v. 3.3.2010 – I R 68/09, BFH/NV 2010, 1132; v. 13.11.2013 – I R

45/10, BStBl. II 2014, 486 = FR 2012, 318.
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GAV entfaltet deshalb ein „steuerspezifisches Eigenleben“. Gruppen-
besteuerungskonzepte in anderen Jurisdiktionen haben eine solche enge
Anbindung an das Gesellschaftsrecht verbundener Unternehmen Åbli-
cherweise nicht. Vielmehr ist die enge Anbindung an das Gesellschafts-
recht ein spezifisch deutsches Charakteristikum ertragsteuerlicher Or-
ganschaften. Bei Diskussionen um eine Modernisierung des steuerlichen
Organschaftsrechts steht deshalb meist der Verzicht auf den GAV im Mit-
telpunkt. Im �brigen zeigt die Rechtsentwicklung: Die Notwendigkeit ei-
nes GAV fÅr steuerliche Organschaftszwecke geht auf die Rechtsprechung
des RFH in den 30-/40iger Jahren des vorigen Jahrhunderts zurÅck
(Rz. 1.21). Das Vertragskonzernrecht mit dem GAV als wichtigem Typus
wurde dagegen erstmals im Aktiengesetz 1965 kodifiziert als Folge der
steuerlichen Gestaltungspraxis.1 Der GAV als Organisationsvertrag kann
somit – historisch betrachtet – auf „steuerliche Wurzeln“ zurÅckblicken.

Zentrale unternehmensvertragliche Regelungselemente der ertragsteuer-
lichen Organschaft sind:
– Organgesellschaften, die als EU/EWR-KapGes nur Åber eine inl�ndi-

sche Gesch�ftsleitung verfÅgen mÅssen, verpflichten sich zur BegrÅn-
dung einer ertragsteuerlichen Organschaft mit Beginn eines Wirt-
schaftsjahres „durch einen GewinnabfÅhrungsvertrag i.S.d. § 291 Abs. 1
AktG, ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Un-
ternehmen abzufÅhren“ (§ 14 Abs. 1 Einleitungssatz KStG). Daraus
folgt zweierlei: Zum einen kann durch Beherrschungsvertr�ge, Teilge-
winnabfÅhrungsvertr�ge, Gewinngemeinschaftsvertr�ge oder andere
unternehmensvertragliche Verbindungen keine wirksame ertragsteuer-
liche Organschaft begrÅndet werden. Nur ein GAV als Vertragstypus ist
„organschaftsbegrÅndend“. Zum anderen gilt diese Unternehmensver-
tragsverpflichtung fÅr Steuerzwecke auch bspw. fÅr Organgesellschaf-
ten in der Rechtsform einer GmbH, die gesellschaftsrechtlich gar nicht
origin�r von § 291 AktG erfasst werden. Ein kodifiziertes Konzernrecht
fehlt im GmbH-Bereich. Bei ausl�ndischen EU/EWR-Tochter- und En-
kelgesellschaften, die Åber eine steuerrelevante inl�ndische Gesch�fts-
leitung verfÅgen, treten Gestaltungsschwierigkeiten auf, wenn das aus-
l�ndische Gesellschaftsrecht den GewinnabfÅhrungsvertrag als Unter-
nehmensvertrag nicht kennt. Sofern ein GAV nichtig oder schwebend
unwirksam ist, entfaltet er auch keine ertragsteuerlichen Organschafts-
wirkungen. Der in § 301 AktG definierte HÇchstbetrag der Gewinn-
abfÅhrung darf nicht Åberschritten werden. Die VerlustÅbernahme
gem. § 302 AktG muss mit allen seinen Bestandteilen erfÅllt werden.
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1 Zum Stand des Vertragskonzernrechts als �berblick: Stephan, Der Konzern
2014, 1. Zur gesellschaftsrechtlichen Rechtsentwicklung vgl. auch SchÅller,
Konzernrechtliche Konsequenzen der �nderungen der steuerlichen Organ-
schaft, Diss. Bonn 2006, 25-32. Zu Abschluss und unterj�hriger Beendigung von
Unternehmensvertr�gen im GmbH-Konzern vgl. Beck, GmbHR 2014, 1075. We-
gen der Rechtsaspekte beim Unternehmensverkauf vgl. FÅger/Rieger/Schell,
DStZ 2015, 404-424.
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Die durch das BilMoG v. 25.5.2009 begrÅndeten AbfÅhrungssperren
(§ 301 AktG iVm. § 268 Abs. 8 HGB) sind zu beachten.1 Dies gilt gem.
§ 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KStG ausdrÅcklich auch fÅr GmbHs, auch wenn
die Regelungen dort aufgrund origin�ren Gesellschaftsrechts nicht
zwingend anwendbar sind (dynamischer Rechtsverweis auf § 302 AktG
erforderlich). Erst mit der Eintragung des GAV im Handelsregister der
abh�ngigen Gesellschaft wird dieser wirksam (§ 294 Abs. 2 AktG).
Steuerlich wirkt dies dann auf den Beginn des Wirtschaftsjahres zurÅck
(§ 14 Abs. 1 S. 2 KStG). Auch eine unterj�hrige KÅndigung (§ 297 AktG)
oder Aufhebung des GAV (§ 296 AktG) wirkt – ungeachtet ihrer gesell-
schaftsrechtlichen Unterschiede – auf den Beginn des Wirtschaftsjahres
zurÅck.

– Der GewinnabfÅhrungsvertrag muss fÅr Steuerzwecke „auf mindestens
5 Jahre abgeschlossen und w�hrend seiner gesamten Geltungsdauer
durchgefÅhrt werden“ (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 KStG). Gesellschaftsrecht-
lich gibt es ein solches 5-Jahres-Mindestzeiterfordernis nicht. Wird
bspw. ein GewinnabfÅhrungsvertrag auf 2 Jahre abgeschlossen, beste-
hen zwar gesellschaftsrechtlich wirksame GewinnabfÅhrungs- bzw.
VerlustÅbernahmeverpflichtungen. Unter Steueraspekten liegt aller-
dings eine sog. verunglÅckte Organschaft vor. GewinnabfÅhrungen
werden als verdeckte GewinnausschÅttungen, VerlustÅbernahmen als
Einlagen behandelt.2 Eine vorzeitige Beendigung des GewinnabfÅh-
rungsvertrages innerhalb der Mindestlaufzeit von 5 Jahren ist steuerun-
sch�dlich nur mÇglich, „wenn ein wichtiger Grund die KÅndigung
rechtfertigt“ (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 2 KStG). Insoweit gilt eine steuerspe-
zifische Auslegung des wichtigen Grundes.3 Stets muss eine zutref-
fende handelsbilanzielle Abbildung der GewinnabfÅhrung/VerlustÅber-
nahme bei abh�ngigem und herrschendem Unternehmen erfolgen. In
der sog. Kleinen Organschaftsreform v. 20.2.2013 wurden in § 14 Abs. 1
Nr. 3 KStG HeilungsmÇglichkeiten fÅr fehlerhafte JahresabschlÅsse ge-
schaffen. Diese handelsbilanziell ausgerichtete Rechtskonzeption der
Organschaft ist bislang vom Steuergesetzgeber unangetastet geblieben,
obwohl handelsbilanzielle und steuerliche Ergebnisse wegen zuneh-
mender Durchbrechungen der Maßgeblichkeit mittlerweile in der Pra-
xis weithin auseinanderlaufen. Gleiches gilt fÅr die praktische Bedeu-
tung der IFRS-KonzernabschlÅsse, die vollst�ndig unabh�ngig von steu-
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1 Vgl. ausdrÅcklich etwa BFH v. 3.3.2010 – I R 68/09, BFH/NV 2010, 1132. Zu den
AbfÅhrungssperren gem. § 301 AktG auch BMF v. 14.1.2010 – IV C 2 - S
2770/09/10002 – DOK 2009/0861137, BStBl. I 2010, 65; dazu auch Zwirner,
StSenkG 2010, 70; KrÇner/Bolik/Gageur, Ubg 2010, 237.

2 Zu den Rechtsfolgen einer „verunglÅckten Organschaft“ eingehend MÅller/StÇ-
cker/Lieber, Die Organschaft9, 235-241.

3 Vgl. BFH v. 13.11.2013 – I R 45/12, BStBl. II 2014, 486 = FR 2014, 608. Zu wei-
teren Restriktionen im Hinblick auf das 5-j�hrige Mindestzeiterfordernis s.
auch FG DÅsseldorf v. 3.3.2015 – 6 K 4332/12, K, F, DB 2015, 1023.
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erlichen Gegebenheiten sind. Insoweit h�lt der Steuergesetzgeber an
traditionellen gesellschaftsrechtlichen und handelsbilanziellen Bindun-
gen im ertragsteuerlichen Organschaftsrecht fest.

– Bei außerhalb des Unternehmensverbundes stehenden Minderheits-
gesellschaftern mÅssen angemessene Ausgleichs- und Abfindungszah-
lungen gem. §§ 304, 305 AktG vereinbart sein, die gem. § 16 KStG stets
bei der Organgesellschaft zu versteuern sind. Fehlt es daran, wird die
ertragsteuerliche Organschaft nicht anerkannt. AusgelÇst durch die Er-
fordernisse im steuerlichen Organschaftsrecht werden daher komplexe
Anfechtungsklagen und Spruchstellenverfahren in die Hauptversamm-
lungen abh�ngiger Aktiengesellschaften eingefÅhrt. Der aktienrecht-
liche Minderheitenschutz spielt insoweit fÅr die Praxis trotz komplett
eigenst�ndiger Gesetzesteleologie auch im steuerlichen Organschafts-
recht eine besondere Rolle.

IV. Zeitebenen der Organschaft

Die kÇrperschaftsteuerliche Organschaft weist mehrere Zeitebenen auf,
die eng miteinander verwoben sind, mE aber hinsichtlich der Tatbestands-
voraussetzungen und Rechtsfolgen separater PrÅfung unterliegen. Die De-
tails dazu sind umstritten. Im Gestaltungsbereich (etwa bei Verkauf oder
Umstrukturierung von Organbeteiligungen) spielen die zeitlichen An-
wendungsfragen der Organschaft eine wichtige Rolle. Sie bedÅrfen inten-
siver Planung (etwa im Hinblick auf die Vermeidung von Organschafts-
pausen, die KÅndigung eines GAV w�hrend der Mindestvertragsdauer
oder RÅckwirkungsfragen bei finanzieller Eingliederung).

Drei Zeitebenen sind zu unterscheiden:
– Zeitebene 1: Ununterbrochene finanzielle Eingliederung der OG in den

OT von Beginn ihres Wirtschaftsjahres an (§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 KStG).
Dies kann in unmittelbarer oder mittelbarer Form erfolgen. Bei Um-
strukturierungen unter Nutzung der 8-monatigen RÅckwirkungsfik-
tion (vor allem § 2 Abs. 1 UmwStG, § 20 Abs. 5 UmwStG) stellen sich
komplexe Anwendungsfragen.1

– Zeitebene 2: Ununterbrochene Zuordnung der OG-Beteiligung w�h-
rend der gesamten Dauer der Organschaft zu einer inl�ndischen Be-
triebsst�tte des Organtr�gers, und zwar nach Maßgabe des national-
staatlichen sowie doppelbesteuerungsrechtlichen Verst�ndnisses. In
der Folge mÅssen die „zuzurechnenden EinkÅnfte“ der OG der Inlands-
besteuerung unterliegen. Dadurch soll die Inlandsbesteuerung des Or-
ganeinkommens sichergestellt sein. § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S�tze 4-7
KStG hebelt damit die BFH-Entscheidung v. 9.2.20112 im Interesse der
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1 Vgl. etwa Umwandlungssteuer-Erlass 2011, BMF v. 11.11.2011 – IV C 2 - S
1978-b/08/10001 – DOK 2011/0903665, BStBl. I 2011, 1314, Rz. Org.03 usw.

2 BFH v. 9.2.2011 – I R 54, 55/10, BStBl. II 2012, 106 = FR 2011, 584 m. Anm. Bu-
ciek: GestÅtzt auf das abkommensrechtliche Diskriminierungsverbot gelangt
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Verhinderung sog. weißer EinkÅnfte aus. Das Betriebsst�ttenerfordernis
ist mE auch dann erfÅllt, wenn die OG zun�chst einer unmittelbaren
und ohne zeitliche Friktion anschließend (bspw. durch einen Einbrin-
gungsvorgang) einer mittelbaren Betriebsst�tte des OT zugeordnet
bleibt. Eine Zuordnung zu „derselben“ Betriebsst�tte wird im Gesetz
nicht gefordert.

– Zeitebene 3: Schließlich muss der Abschluss des GAV – mit Wirkung
vom Beginn des Wirtschaftsjahres der OG an – auf mindestens fÅnf
Jahre abgeschlossen sein und w�hrend seiner gesamten Geltungsdauer
durchgefÅhrt werden (§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 KStG). Die Beendigung des
GAV w�hrend der Mindestvertragsdauer ist fÅr die Vergangenheit nur
dann unsch�dlich, wenn sie „aus wichtigem Grund“1 erfolgt. Ansons-
ten ist die Organschaft „von Anfang an“ gescheitert. FÅr die „Durch-
fÅhrung“ der vertraglichen GewinnabfÅhrungs-/VerlustÅbernahme-
ansprÅche nach Entstehung nennt der Gesetzgeber keine konkreten
Zeitkriterien. Die FinVerw geht von einer DurchfÅhrung „innerhalb ei-
nes angemessenen Zeitraums“ aus (bspw. durch Zahlungsausgleich,
Verrechnung, Novation o�).2

Kumulative ZeitkriterienerfÅllung? Im Normalfall wird man sich in der
Praxis darum bemÅhen, die verschiedenen Zeitebenen bei BegrÅndung
oder Umstrukturierung einer Organschaft synchronisiert einzuhalten.
Die BegrÅndung der finanziellen Eingliederung wird mit der Betriebsst�t-
tenzuordnung der Beteiligung und der Wirksamkeitsingangsetzung des
GAV deshalb Åblicherweise in zeitlicher Hinsicht harmonisiert und w�h-
rend der gesamten Mindestvertragsdauer stabil eingehalten. Kommt es im
Einzelfall zu Friktionen, so fÅhrt dies mE nur bei Nichteinhaltung der
Mindestvertragsdauer ohne wichtigen Grund zu einem rÅckwirkenden
Scheitern der gesamten Organschaft; eine Unterbrechung in der Betriebs-
st�ttenzuordnung fÅhrt dagegen mE nur zu einer Organschaftspause ohne
RÅckwirkungsfolgen. In Teilen der finanzverwaltungsnahen Literatur
wird dies allerdings kritisch gesehen.3

Weitergehende zeitliche Tatbestandsvoraussetzungen bestehen nicht. So
hat der BFH in seinem Urteil v. 24.7.20134 – entgegen der Rechtsauffas-
sung der Finanzverwaltung – entschieden, eine PersGes als Organtr�ger
einer ertragsteuerlichen Organschaft muss nicht bereits zu Beginn des
Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft gewerblich t�tig sein. Ein solches
Zeitkriterium fordert § 14 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 KStG nach zutreffender Mei-
nung des BFH gerade nicht.
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der BFH zu einer Zurechnung des Gewerbeertrags einer inl�ndischen KapGes zu
einem ausl�ndischen Organtr�ger. Das Urteil betraf allerdings das Streitjahr
1999, so dass ein GAV zur Erstellung der gewerbesteuerlichen Organschaft sei-
nerzeit nicht erforderlich war.

1 Vgl. BFH v. 13.11.2013 – I R 45/12, FR 2014, 608 = DStR 2014, 643.
2 Vgl. G�nsler, Ubg 2014, 701-705.
3 Vgl. etwa Schirmer, StBp 2013, 245 (246).
4 BFH v. 24.7.2013 – I R 40/12, BStBl. II 2014, 272 = FR 2014, 28.
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V. Internationale BezÅge der Organschaft

Die Wirkungen der ertragsteuerlichen Organschaft sind wegen des Zu-
rechnungs-/Betriebsst�ttenkonzepts im Kern auf das Inland ausgerichtet.
Wegen der unionsrechtlich garantierten Niederlassungsfreiheit (Art. 49
AEUV) ist jedoch seit l�ngerem eine gewisse grenzÅberschreitende �ff-
nung der Organschaftsregelungen durch den Gesetzgeber erfolgt. Die in-
ternationalen bzw. „nur“ europ�ischen BezÅge der Organschaft haben
durch die „Kleine Organschaftsreform“ aus Februar 2013 eine tatbestand-
liche Neuordnung gefunden. Flankierende Missbrauchsvermeidungs-
regeln vor allem fÅr mehrfache Verlustnutzung sind die Folge. Das steuer-
gesetzliche Erfordernis eines unternehmensvertraglichen GewinnabfÅh-
rungsvertrages setzt der grenzÅberschreitenden Organschaft vor allem in
Outbound-Strukturen mit ausl�ndischen EU/EWR-Tochterunternehmen
(aber inl�ndischer Gesch�ftsleitung) allerdings weiterhin Grenzen. Denn
insoweit ist der Gesellschaftsfortbestand der ausl. Tochterunternehmung
sowie das ausl. Gesellschaftsrecht maßgebend; nur das Çsterreichische,
portugiesische und slowenische Gesellschaftsrecht kennt den organisati-
onsvertraglichen GAV „deuscher Couleur“.1 Aus Fiskalsicht ist das GAV-
Erfordernis zunehmend ein Instrument zur Sicherung inl�ndischen Steu-
ersubstrats.

Wichtige internationale BezÅge der ertragsteuerlichen Organschaft beste-
hen wie folgt:
– Neues Betriebsst�ttenkriterium fÅr den Organtr�ger in § 14 Abs. 1

Nr. 2 KStG: Als Gegenreaktion auf die Entscheidung des BFH v.
9.2.20112 zum DBA-Diskriminierungsverbot ist mit Wirkung ab 2012
ein neues inl�ndisches Betriebsst�ttenkriterium fÅr unbeschr�nkt oder
beschr�nkt steuerpflichtige Organtr�ger geschaffen worden, welches
fÅr KÇrperschaften, Personengesellschaften oder Einzelunternehmen
gleichermaßen gilt. Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen an der
Organgesellschaft mÅssen danach ebenso wie die zuzurechnenden Ein-
kÅnfte national- wie doppelbesteuerungsrechtlich der inl�ndischen Be-
triebsst�ttenbesteuerung unterliegen. Vor allem bei Organtr�ger-Per-
sonengesellschaften mit ausl�ndischem Mitunternehmer kommt es
auf die funktionale Zuordnung der Beteiligungen zum inl�ndischen Be-
triebsst�ttenvermÇgen an.3 Sitz/Gesch�ftsleitung des Organtr�gers sind
unerheblich. § 18 KStG wurde ersatzlos aufgehoben. Die Vorschrift will
mit dem neuen Betriebsst�ttenkriterium diskriminierungsfrei wirken
und dient der inl�ndischen Steuersubstratabsicherung. Eine EU/EWR-
Begrenzung ist der Neuregelung des § 14 Abs. 1 Nr. 2 KStG nicht zu
entnehmen. Sie gilt bspw. auch fÅr amerikanische oder asiatische Ge-
sellschaften, die Åber eine inl�ndische Betriebsst�tte verfÅgen und inso-
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1 Vgl. Cloer/Kahlenberg, SteuK 2014, 511 (513).
2 BFH v. 9.2.2011 – I R 54, 55/10, BStBl. II 2012, 106 = FR 2011, 584 m. Anm. Bu-

ciek.
3 Vgl. dazu eingehend DÇtsch/Pung, DB 2014, 1215.
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weit als Steuerausl�nder organtr�gerf�hig sind. Der Abschluss des GAV
mit dem steuerausl�ndischen Organtr�ger bedarf dabei besonderer Sorg-
falt, sollte aber im Regelfall zul�ssig sein, weil es sich um das herr-
schende Unternehmen als Vertragspartner handelt.

– Als Organgesellschaften kommen KÇrperschaften in Betracht, sofern
sie ihre Gesch�ftsleitung im Inland haben und Åber einen Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU oder des EWR verfÅgen. Drittstaatenkapitalgesell-
schaften sind dagegen nicht „organgesellschaftsf�hig“. Gleiches gilt fÅr
InlandsKapGes mit ausl�ndischer Gesch�ftsleitung.

– Inl�ndische Verlustabzugssperre des § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG.1 Diese Son-
derregelung will eine internationale mehrfache Verlustnutzung vermei-
den und enth�lt zu diesem Zweck eine im Inland wirkende Abzugssper-
re, auch wenn es sich um im Inland entstandene Verluste handelt. Ab-
gestellt wird auf negative EinkÅnfte des Organtr�gers oder der
Organgesellschaft. Deren Inlandsabzug wird untersagt, sobald sie in ei-
nem ausl�ndischen Staat im Rahmen der Besteuerung des Organtr�gers,
der Organgesellschaft oder einer anderen Person berÅcksichtigt werden
(etwa bei Anwendung der doppelbesteuerungsrechtlichen Anrech-
nungsmethode). Der Tatbestand des § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG ist hochgra-
dig unbestimmt und wenig sachgerecht. Im Hinblick auf die echte
RÅckwirkung der Vorschrift bestehen verfassungsrechtliche Bedenken.
Das Verbot eines inlandsbegrÅndeten Verlustabzugs verstÇßt gegen
Leistungsf�higkeitsbesteuerungsprinzipien.Letztlichsolltenurder„Ver-
luste importierendeSteuerstaat“AbzugsrestriktioneninsAuge fassen.

Nach wie vor nicht zul�ssig im Sinne einer grenzÅberschreitenden Ergeb-
niskonsolidierung sind nach herrschender Meinung vor allem die beiden
folgenden fÅr die Praxis wichtigen Konstellationen: horizontale Ergebnis-
poolung bei einer ausl�ndischen Muttergesellschaft ohne inl�ndische
Betriebsst�tte mit mehreren inl�ndischen Tochterkapitalgesellschaften2

sowie die Konsolidierung von Inlandsbetriebsst�tten ausl�ndischer Toch-
tergesellschaften. Das hierarchisch ausgerichtete Grundkonzept der Or-
ganschaft und das Erfordernis des GAV verhindern Poolungswirkungen
bei derartigen Konstellationen.3
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1 Zu den zahlreichen Anwendungsfragen des § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG s. Rz. 28.6 ff.
Anschaulich zu betroffenen Fallkonstellationen IDW v. 5.3.2014, FN-IDW
4/2014, 277–281. Sofern der BEPS-Aktionsplan 2 der OECD zu hybriden Gestal-
tungen in deutsches Recht umgesetzt wird, kommt jedenfalls mit Wirkung fÅr
die Zukunft eine Abschaffung des § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG in Betracht.

2 Vgl. dazu auch Leitsatz 2 des EuGH, Urt. v. 12.6.2014 – C-39/13, C-40/13,
C-41/13 - SCA Group Holding BV, DStR 2014, 1333. Das Verfahren betrifft die
niederl�ndische Regelung zur „fiscalen eenheid“. Der EuGH gelangt dabei zu
dem Ergebnis, dass die niederl�ndischen Regelungen Åber die Ertragsbesteue-
rung multinationaler Konzerne gegen die Niederlassungsfreiheit verstoßen. Zu
den Auswirkungen auf das deutsche Organschaftsrecht s. Rz. 1.52

3 Zu weiteren Details vgl. Endres in Festschrift Herzig, 2010, 198-200.
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VI. Unionsrechtskompatibilit�t

Vor allem die unionsrechtlich verbÅrgte Niederlassungsfreiheit (Art. 49
AEUV) hat in den letzten Jahren ausgelÇst durch einschl�gige EuGH-
Rechtsprechung und EU-Kommissionsinitiativen zu einer Europ�isierung
des deutschen Organschaftsrechts durch den Gesetzgeber gefÅhrt.1 Im
Hinblick auf das seinerzeit anh�ngige europ�ische Vertragsverletzungs-
verfahren wurde im Zuge der Kleinen Organschaftsreform v. 20.2.2013
eine Einbeziehung von EU/EWR-Kapitalgesellschaften in den steuerli-
chen Organkreis erlaubt, soweit sie Åber eine inl�ndische Gesch�ftslei-
tung verfÅgen. Ob sie allerdings als abh�ngige Organgesellschaften, also
in Outbound-Strukturen, einen GewinnabfÅhrungsvertrag abschließen
kÇnnen, h�ngt von den jeweiligen Landesjurisdiktionen ab und kann zu
praktischen AnerkennungshÅrden fÅhren. Insoweit verbleibt die Frage, ob
das GAV-Erfordernis letztlich unionsrechtskompatibel ist. Jedenfalls dient
der GAV aus fiskalorientierter Sicht zunehmend der Sicherstellung inl�n-
dischen Besteuerungssubstrats. Im �brigen hat der EuGH in seiner
„X-Holding BV-Entscheidung“ v. 25.2.20102 gekl�rt, dass eine weiterge-
hende EU/EWR-�ffnung auf vollst�ndig gebietsfremde Tochtergesell-
schaften – also mit Sitz und Gesch�ftsleitung im EU/EWR-Ausland –
nicht verlangt werden kann. Das neue internationale Betriebsst�ttenkrite-
rium fÅr Organtr�ger dÅrfte letztlich ebenfalls diskriminierungsfrei wir-
ken, da es Steuerinl�nder und EU/EWR-Ausl�nder gleichermaßen trifft.

Der EuGH hat sich zuletzt in seiner „SCA-Group-Holding BV-Entschei-
dung“ v. 12.6.20143 mit zwei Spezialfragen grenzÅberschreitender Organ-
schaft im Rahmen des niederl�ndischen Konzernsteuerrechts („fiscale
eenheid“) befasst:
– Zum einen geht es um die Frage, ob eine Organschaftskette auch Åber

ausl�ndische Konzerneinheiten hergestellt werden kann. Nach Mei-
nung des EuGH verstÇßt die niederl�ndische Regelung gegen die inso-
weit einzufordernde Niederlassungsfreiheit, da eine solche mittelbare
Organschaft dort nicht zugelassen wird. Auch die EuGH-Entscheidung
„Felix Stowe Dock“ v. 1.4.20144 beanstandet die Unzul�ssigkeit eines
Verlusttransfers bei mittelbaren Beteiligungen in grenzÅberschreitend
strukturierten Konzernen nach britischem Steuerrecht. Aus Sicht der
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1 Zu Details vgl. Rz. 5.78 f. Zu einer unionsrechtlich zul�ssigen gewerbesteuerli-
chen Sonderkonstellation (inl�ndischer OTals Zinsschuldner, belgische Tochter
als fiktive OG) im Hinblick auf Dauerschuldentgelte gem. § 8 Nr. 1 GewStG s.
BFH v. 17.9.2014 – I R 30/13, GmbHR 2015, 215 m. Anm. Patzner/Nagler =
DStR 2014, 2561.

2 EuGH v. 25.2.2010 – Rs. C-337/08 – X-Holding BV, DStR 2010, 427.
3 Vgl. EuGH v. 12.6.2014 – C-39/13, C-40/13, C-41/13, DB 2014, 1582 mit Anm.

MÇhlenbrock, dazu auch v. Brocke/MÅller, DStR 2014, 2106; Rehfeld, IWB
2010, 619; Schnitger, IStR 2014, 587; Walter, DB 2014, 2016; Lieber, IStR 2014,
278; Cloer/Kahlenberg, SteuK 2014, 511.

4 EuGH v. 1.4.2014 – C-80/12 – Felix Stowe Dock, DStR 2014, 784 = AG 2014,
699. Dazu auch Rehfeld/Krumm, IWB 2014, 394; Kahlenberg, StuB 2014, 603.
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deutschen Organschaftsregelungen dÅrfte dies dagegen weitgehend un-
problematisch sein, da gem. § 14 Abs. 1 Nr. 1 KStG auch mittelbare fi-
nanzielle Eingliederungen einer Organgesellschaft unter bestimmten
Voraussetzungen anerkannt werden. Auch wenn es sich bei der vermit-
telnden Gesellschaft um einen ausl�ndischen Rechtstr�ger handelt,
kommt eine ertragsteuerliche Organschaft „deutscher Couleur“ mit-
tels stufenÅberspringendem GAV in Betracht (H57 KStH 2008).

– Zum anderen beanstandet der EuGH, dass nach niederl�ndischem
Recht eine ausl�ndische Muttergesellschaft ohne inl�ndische Betriebs-
st�tte zwei gebietsans�ssige Tochtergesellschaften nach Art einer hori-
zontal wirkenden Konsolidierung nicht in einen Organkreis einbezie-
hen kann (keine horizontale Organschaft in Form eines Querverbunds).
Auch insoweit dÅrfte allerdings die neue deutsche Betriebsst�ttenrege-
lung kombiniert mit dem GAV-Erfordernis im Grundsatz unionsrechts-
konform wirken, da sie sowohl bei inl�ndischen wie auch ausl�n-
dischen Muttergesellschaften stets eine inl�ndische Betriebsst�tte ver-
langt und eine Ergebnisverrechnung zwischen Schwestergesellschaften
ohne finanzielle Eingliederung in Deutschland nicht zul�ssig ist. Das
wird letztlich aber in der Literatur streitig diskutiert.

Besonders unionsrechtsproblematisch dÅrfte die durch die Kleine Organ-
schaftsreformv. 20.2.2013ausgeweiteteVerlustabzugssperredes§ 14Abs. 1
Nr. 5 KStG sein. Danach bleiben im Hinblick auf etwaige internationale
double-dips in einem inl�ndischen Organkreis entstehende negative Ein-
kÅnfte unberÅcksichtigt, soweit sie in einem ausl�ndischen Staat im Rah-
men der Besteuerung des Organtr�gers, der Organgesellschaft oder einer
anderen Person berÅcksichtigt werden. Insoweit kÇnnte ein Verstoß vor
allem gegen die „Philips Electronics-Entscheidung“ des EuGH v. 6.9.20121

vorliegen, da insoweit – wiederum gestÅtzt auf die Niederlassungsfreiheit
– die Verrechnung von Betriebsst�ttenverlusten mit Gewinnen einer Kon-
zerngesellschaft im gleichen Mitgliedsstaat verlangt wird. Auch wenn das
EuGH-Judikat zun�chst einmal konkret nur inl�ndische Betriebsst�tten-
verluste anspricht, sind Auswirkungen auch auf das ertragsteuerliche Or-
ganschaftsrecht naheliegend. Insoweit dÅrfte die Unionsrechtskompati-
bilit�t des erweiterten § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG ernstlich zweifelhaft sein.
MÇglicherweise ist auch der organgesellschaftsbezogene Ausschluss von
im Inland errichteten KapGes, die Åber eine ausl�ndische Gesch�ftslei-
tung in einem EU/EWR-Staat verfÅgen, unionsrechtsproblematisch, denn
insoweit besteht gleichermaßen unbeschr�nkte Steuerpflicht in Deutsch-
land – § 1 Abs. 1 KStG nennt inl�ndischen Sitz und Gesch�ftsleitung als
Alternativkriterien. Insoweit kÇnnte der Organgesellschaftsausschluss
eine nicht zu rechtfertigende Diskriminierung bedeuten.2 Letztlich ent-
schieden sind diese Rechtsfragen vom EuGH allerdings nicht.
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1 EuGH v. 6.9.2012 – Rs. C-18/11 – Philips Electronics, IStR 2012, 847 mit Anm.
Schiefer.

2 Vgl. ThÇmmes in Herzig, Organschaft, 2003, 525 (536).
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VII. Verfassungsfragen

Die ertragsteuerliche Organschaft ist bislang verfassungsrechtlich ins-
gesamt nicht in Frage gestellt worden. Allerdings wurden eine Reihe von
Einzelfragen im Laufe der Jahre verfassungsrechtlich aufgegriffen, die
meist aus „gesetzlichen RechtssprÅngen“ resultieren, um auf vermeint-
lich steuergÅnstige Rechtsprechung im Interesse der Finanzverwaltung
(Vermeidung von Steuerausf�llen) zu reagieren. Meist stellen sich unter-
schiedlich akzentuierte verfassungsrechtliche Vertrauensschutzfragen.
Hinzu kommt: Eine „Åberbordende Missbrauchsabwehr“ kann verfas-
sungsproblematische GleichheitssatzverstÇße nach sich ziehen.

Aktuell sind folgende Organschaftsthemen in verfassungsrechtlicher Dis-
kussion:1

– Vororganschaftliche Mehr- und MinderabfÅhrungen gem. § 14 Abs. 3
KStG bei ehemals gemeinnÅtzigen Wohnungsbauunternehmen mit
Wirkung ab VZ 2004: Insoweit sind derzeit zwei VorlagebeschlÅsse des
BFH zu einem verfassungswidrigen Verstoß gegen das RÅckwirkungs-
verbot bei der EinfÅhrung vororganschaftlich verursachter MehrabfÅh-
rungen fÅr die Streitjahre 2004-2006 beim BVerfG anh�ngig.2

– RÅckwirkende Verlustabzugssperre des § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG: Die Re-
gelung ist wenig tatbestandsbestimmt und versagt in bestimmten Kon-
stellationen einer doppelten Verlustnutzung einen inl�ndischen Ver-
lustabzug, was unter dem Gesichtspunkt einer Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsf�higkeit problematisch sein kann. Die
Norm wurde durch die „Kleine Organschaftsreform“ v. 20.2.2013 er-
weitert und gilt rÅckwirkend in allen offenen F�llen (§ 34 Abs. 9 Nr. 8
KStG). Ungeachtet einer etwaigen Unionsrechtswidrigkeit kommt un-
ter Verfassungsaspekten ein Verstoß gegen das RÅckwirkungsverbot in
Betracht. Konkret anh�ngig beim BVerfG ist ein solcher Fall derzeit al-
lerdings nicht.

In der Vergangenheit stand vor allem die MehrmÅtterorganschaft mit di-
versen Vertrauensschutzaspekten sowie das zeitlich befristete Organ-
schaftsverbot fÅr Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen (§ 14
Abs. 2 KStG aF) als gleichheitswidriges Sonderrecht in Verfassungsdiskus-
sion. Aus Sicht betroffener Steuerpflichtiger waren die angestrengten ver-
fassungsrechtlichen Verfahren letztlich nicht erfolgreich oder sind – kon-
kret bei den Versicherungsunternehmen – wegen zeitnaher Folgerechts-
�nderungen im „Sande verlaufen“.
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1 Vgl. dazu auch Kolbe in HHR, § 14 KStG, Anm. 11.
2 Vgl. BFH v. 6.6.2013 – I R 38/11, BStBl. II 2014, 398 = FR 2013, 1140, anh�ngig

beim BVerfG unter 2 BvL 7/13 sowie BFH v. 27.11.2013 – I R 36/13, BStBl. II
2014, 651 = FR 2014, 979 m. Anm. Wendt, anh�ngig beim BVerfG unter 2 BvL
18/14. Dazu auch Mylich, DStR 2014, 2427; Doege/Middendorf, StuB 2014, 682.
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Mit Verfassungsfragen der umsatzsteuerlichen Organschaft hat sich das
BVerfG vor allem im Hinblick auf einen etwaigen Mangel an Wett-
bewerbsneutralit�t in seinem Urteil v. 20.12.1966 auseinandergesetzt.1 Es
ging seinerzeit um die WiedereinfÅhrung der umsatzsteuerlichen Organ-
schaft in das System der Allphasenbruttoumsatzsteuer ab 1.4.1958. Das
BVerfG konzidiert zwar insoweit eine tendenzielle BegÅnstigung der Or-
ganschaft im damaligen Umsatzsteuersystem, nimmt dies aber verfas-
sungsrechtlich hin im Hinblick auf die mit Wirkung ab 1968 auch tat-
s�chlich eingefÅhrte und bis heute im Kern geltende Allphasennettoum-
satzsteuer mit Vorsteuerabzug (= Mehrwertsteuersystem). § 2 Abs. 2 Nr. 2
UStG ist als Rechtsgrundlage der umsatzsteuerlichen Organschaft des-
halb von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Etwaige entstehende
Wettbewerbsverzerrungen – vor allem bei Organschaften mit vorsteuer-
abzugssch�dlichen Leistungen – halten sich nach Meinung der Folgerecht-
sprechung des BFH im Rahmen des Zumutbaren.2 Auf derzeitigem Kennt-
nisstand kann deshalb fÅr die Praxis von der Verfassungskonformit�t der
umsatzsteuerlichen Organschaft ausgegangen werden.

E. Wirtschaftliche Bedeutung der Organschaft

I. Vor-/Nachteile der ertragsteuerlichen Organschaft

Steht man vor der Gestaltungsfrage, ob zwischen den verschiedenen
Rechtstr�gern in einem Unternehmensverbund eine regelm�ßig auf
5 Jahre ausgerichtete ertragsteuerliche Organschaft begrÅndet werden soll
oder nicht, mÅssen ihre Vor-/Nachteile im Einzelfall untersucht werden.

Typische Vorteile der ertragsteuerlichen Organschaft:
– Sofortiger ertragsteuerlicher Verlustausgleich im Organkreis, der sich

gleichermaßen auf Verluste von Organtr�ger und Organgesellschaften
erstreckt. Dies gilt auch bei mehrstufigen Organschaftsketten. Bei in
den Organkreis einbezogenen Gesellschaften mit Auslandsbezug ist
§ 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG zu beachten (Vermeidung eines internationalen
double-dip). Vororganschaftliche VerlustabzÅge der Organgesellschaft
werden allerdings w�hrend der Organschaftszeit „eingefroren“ (§ 15
Nr. 1 KStG, § 10a S. 3 GewStG); dies kann fÅr den Zeitpunkt der Organ-
schaftsbegrÅndung ein wichtiger Gesichtspunkt sein.
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1 BVerfG, Urt. v. 20.12.1966 – 1 BvR 320/57, 1 BvR 70/63, BStBl. III 1967, 7.
2 Vgl. etwa BFH v. 19.10.1995 – V R 71/93, UR 1996, 277 = BFH/NV 1996, 273.

Die gegen das Urteil eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde gem. §§ 93a, 93b
BVerfGG nicht zur Entscheidung angenommen (BVerfG-Beschl. v. 2.4.1961 – 1
BvR 2604/95, n.v.). Dazu auch StÇcker in MÅller/StÇcker/Lieber, Die Organ-
schaft9, 297 f.
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– Phasengleicher Gewinntransfer ohne AusschÅttungsfolgen (kein typi-
siertes Betriebsausgaben-Abzugsverbot gem. § 8b Abs. 5 KStG; keine
Kapitalertragsteuer).

– Verbesserter Finanzierungskostenabzug (etwa in Bezug auf die Zins-
schranke, § 15 Nr. 3 KStG, allerdings bei nur einmalig nutzbarer
3 Mio. E Freigrenze).

– Vermeidung mehrfacher gewerbesteuerlicher Hinzurechnungen, bspw.
bei organschafts-internen Finanzierungen.

– Keine Gef�hrdung der Ver�ußerungsgewinnbefreiung gem. § 8b Abs. 2
KStG, § 3 Nr. 40 Buchst. a EStG fÅr Beteiligungen fÅr Organgesellschaf-
ten.

– Durchleitung (im Inland steuerfreier) ausl�ndischer Betriebsst�ttener-
gebnisse bis zur Gesellschafterebene bei Organtr�ger-PersGes mit na-
tÅrlichen Personen als Mitunternehmer (s. auch § 15 Nr. 2 KStG).

– Erlangung von Zins- und Kostenvorteilen (etwa wegen reduzierten De-
klarationsaufwands).

– Reduzierung verdeckter GewinnausschÅttungen und verdeckter Ein-
lagen im Organkreis wegen unternehmensvertraglicher GewinnabfÅh-
rungsverpflichtung. Allerdings sind vGA/vE weiterhin mÇglich bei vor-
organschaftlich begrÅndeten Mehr- und MinderabfÅhrungen sowie bei
gesellschaftlich veranlassten Vorg�ngen hinein in oder heraus aus dem
Organkreis.1

Typische Nachteile der ertragsteuerlichen Organschaft:
– Gesellschaftsrechtliche Verpflichtung zur VerlustÅbernahme mit einer

umfassenden „Haftungskonzentration“ des Organtr�gers. Subsidi�r be-
steht eine organschaftsbezogene „Ausfallhaftung“ der OG (§ 73 AO).
Diese haftungserweiternde Wirkung der Organschaft ist in der Praxis
h�ufig ein entscheidender Gesichtspunkt, auf eine OrganschaftsbegrÅn-
dung zu verzichten.

– Ausgleichzahlungen an Minderheitsgesellschafter mit hoher Streit-
anf�lligkeit vor allem bei kapitalmarktorientierten Organtr�gern (etwa
einer Aktiengesellschaft oder KGaA; Anfechtungsklagen, Spruchver-
fahren).

– Beeintr�chtigung unternehmerischer Flexibilit�t wegen des 5-j�hrigen
Mindestlaufzeiterfordernisses fÅr den GAV. Nur bei Vorliegen eines
„wichtigen Grundes“ ist eine steuerunsch�dliche Organschaftsbeendi-
gung w�hrend der Mindestlaufzeit mÇglich.

– Denkbare Zerlegungsnachteile bei der GewSt.
– Keine gezielte AusschÅttungspolitik mÇglich.
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1 Vgl. mit Bespielen fÅr vE als „FremdkÇrper“ in der Organschaftsbesteuerung
Prokofiew, StBp. 2014, 235; StBp. 2014, 262. Zu vGA im Organkreis vgl. Brink-
mann, StBp. 2015, 33.
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– „Hochschleusung“ der Ertragsteuerbelastung bei Organtr�ger-PersGes.
mit natÅrlichen Personen als Mitunternehmer (keine wegen des Tren-
nungsprizips bestehende Abschirmwirkung der Organgesellschaft).

– Beeintr�chtigung moderner Organisationskonzepte.

Anpassungs- und Monitoringbedarf der Organschaft: Wegen �nderung
rechtlicher und faktischer Rahmenbedingungen unterliegen Organschaf-
ten einem steten Bedeutungswandel, der bei mittel- und l�ngerfristig aus-
gerichteter Steuerplanung mitberÅcksichtigt werden muss. Dies gilt
bspw. im Hinblick auf die Zinsschrankenwirkung eines Organkreises
(§ 15 Nr. 3 KStG), die es bis Ende 2007 nicht gab. Auch werfen Rechts-
�nderungen im Gesellschafts- oder Bilanzrecht mÇglicherweise unerwar-
tete Folgewirkungen bei der Organschaft auf (s. etwa die �bergangsrege-
lungen zur Umsetzung des dynamischen VerlustÅbernahmeverweises bei
einer Organgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH, § 34 Abs. 10b
KStG). Die Organschaft muss daher stets „unter Beobachtung“ stehen
(sog. Monitoring), um zeitkritische Anpassungsmaßnahmen vornehmen
zu kÇnnen.

II. Bedeutung der umsatzsteuerlichen Organschaft

Im Vergleich zur ertragsteuerlichen Organschaft entfaltet die umsatzsteu-
erliche Organschaft vÇllig andere wirtschaftliche Konsequenzen.1 Denn
die umsatzsteuerliche Organschaft ist im Grundsatz – auch bei mehrstufi-
gen WertschÇpfungsketten – kein Instrument der Steuerersparnis, son-
dern bewirkt lediglich eine Verwaltungsvereinfachung fÅr den Unterneh-
mensverbund und die Finanzverwaltung. Dies unter verschiedenen
Aspekten:
– S�mtliche Außenums�tze von OT und OG werden beim OT zusam-

mengefasst und gemeldet. Nur der OT ist Steuerschuldner. Entspre-
chendes gilt fÅr die Vorsteuerabzugsberechtigung. Die umsatzsteuerli-
che Zurechnung der Steuererkl�rungs-, -anmeldungs- und -zahlungs-
pflichten zum OT muss ablauforganisatorisch sichergestellt werden.

– Leistungsbeziehungen zwischen mehreren OG und zwischen OG sowie
OT werden als innerkonzernlicher Leistungsaustausch ohne USt abge-
wickelt. Ein formaler Rechnungsverkehr mit einer Verbuchung und
Abwicklung von USt und VoSt entf�llt damit (bloße unternehmens-
interne Buchungsbelege). Die Rechtsfolgen des § 14c UStG werden fÅr
nichtsteuerbare Innenleistungen nicht ausgelÇst. Besondere Aufzeich-
nungspflichten gem. § 22 UStG bestehen insoweit nicht.

Sofern allerdings in einem Unternehmensverbund nicht (vollst�ndig) vor-
steuerabzugsberechtigte Unternehmen sind, kÇnnen sich durch BegrÅn-
dung einer umsatzsteuerlichen Organschaft neben verwaltungsverein-
fachenden Wirkungen auch echte materielle Steuervorteile ergeben. Be-
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1 Vgl. Prinz in Herzig (Hrsg.), Organschaft, 2003, 556-560.
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troffen davon sind vor allem Banken, Versicherungen und Immobilien-
unternehmen. Denn durch die Organschaft werden eigentlich zum Aus-
schluss vom Vorsteuerabzug fÅhrende Eingangsleistungen (§ 15 Abs. 2
Nr. 1 UStG) zu nichtsteuerbaren Innenleistungen „umgestaltet“. Die
nicht abziehbaren Vorsteuern als Kostenbestandteil werden insoweit
(ganz oder teilweise) vermieden. Im Gegenzug kann allerdings eine „ge-
sunde“ OG durch den Fiskus an Stelle eines „wirtschaftlich angeschlage-
nen“ Organtr�gers in Haftung genommen werden (§ 73 AO).

Im �brigen bleibt von all dem die steuersystematische Berechtigung der
umsatzsteuerlichen Organschaft unberÅhrt, da sie lediglich der rechts-
formÅbergreifenden wirtschaftlichen Verbundenheit der in den Organ-
kreis einbezogenen Unternehmen Rechnung tr�gt.

III. Zusammenfassende wirtschaftliche WÅrdigung

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Konsequenzen der Organschaft – ihren
Vor- und Nachteilen fÅr die Unternehmensbesteuerung – mÅssen zusam-
mengefasst1 drei Bereiche unterschieden werden. Alternativ kommt na-
tÅrlich auch die „Komplettvermeidung“ der Organschaft in Betracht
(bspw. wegen der Haftungsgefahren des § 73 AO):
– Volle Organschaftswirkungen fÅr Ertrag- und Umsatzsteuerzwecke er-

fordern einen Vertragskonzern bei gleichzeitiger finanzieller, wirt-
schaftlicher und organisatorischer Eingliederung der beherrschten Un-
ternehmen in den Organtr�ger. Die Konsequenz ist eine ertragsteuerli-
che Ergebnispoolung bei gleichzeitiger umsatzsteuerlicher Einheit. Die
ErfÅllung dieser Voraussetzungen erscheint besonders wichtig fÅr hie-
rarchisch aufgebaute Unternehmensgruppen mit bedeutsamen inl�ndi-
schen Verlustquellen und ggf. nicht vorsteuerabzugsberechtigten Ein-
heiten im Konzern. Die vor allem haftungsrechtlichen Nachteile des
Vertragskonzerns mit seinem Haftungsverbund werden dann „in Kauf
genommen“.

– Vertragliche Organschaft mittels ErgebnisabfÅhrungsvertrag, allerdings
ohne wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung der beherrsch-
ten Unternehmen, bewirkt „nur“ eine ertragsteuerliche Ergebnispoo-
lung. Umsatzsteuerlich bleiben die betroffenen Tochter- und Enkelge-
sellschaften dagegen selbst�ndig. Trotz Vertragskonzern mÅssen dafÅr
bei den abh�ngigen Konzernunternehmen hohe wirtschaftliche und or-
ganisatorische Freir�ume bleiben. Dies ist fÅr Umsatzsteuerzwecke nur
dann nicht nachteilig, falls die inlandsbezogene Unternehmerkette
ganz Åberwiegend aus vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen be-
steht.

– Faktische Organschaft durch finanzielle, wirtschaftliche und organisa-
torische Eingliederung der beherrschten Konzernunternehmen, aller-
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1 Weitgehend Åbernommen aus: Prinz in Herzig, Organschaft, 2003, 561.
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dings ohne GewinnabfÅhrungsvertrag – ein Beherrschungsvertrag w�re
jedoch zul�ssig – fÅhrt „nur“ zu einer umsatzsteuerlichen Unterneh-
menseinheit im Konzern. An einer ertragsteuerlichen Ergebnispoolung
fehlt es insoweit. Dies ist typischerweise fÅr hoch profitable Konzerne
ohne nennenswerte inl�ndische Verlustquellen und mit starken Min-
derheitsgruppen interessant. Die Ergebnispoolung kann dann auch
ohne einen GewinnabfÅhrungsvertrag durch steuerbilanziell phasen-
gleich zu erfassende GewinnausschÅttungen erreicht werden, wobei al-
lerdings mÇglicherweise Liquidit�tsnachteile durch den Kapitalertrag-
steuereinbehalt verbleiben.

In der Besteuerungsrealit�t lassen sich vor allem in großen diversifizierten
Unternehmensgruppen mit Teilkonzernen h�ufig alle drei Organschafts-
bereiche (volle Organschaft, vertragliche Organschaft und faktische Or-
ganschaft) gleichzeitig beobachten. Grund dafÅr ist jeweils teilkonzern-
spezifische Optimierung der Steuersituation.

F. Organschaft als Gestaltungsinstrument

I. Einflussnahme auf die Konzernsteuerquote

Die ertragsteuerliche Organschaft ist ein bedeutsames und komplexes In-
strument unternehmerischer Gestaltung mit vielf�ltigen Anwendungs-
mÇglichkeiten. Die zielgerichtete Schaffung – im Einzelfall auch Vermei-
dung – der Organschaftsvoraussetzungen in der Aufbaustruktur einer Un-
ternehmensgruppe ist sowohl hinsichtlich des finanziellen Eingliede-
rungserfordernisses als auch hinsichtlich des GewinnabfÅhrungsvertrags
(isoliert oder gemeinsam mit einem Beherrschungsvertrag) faktischen
und vertraglichen Maßnahmen zug�nglich. Vor allem bei Akquisitions-
und Umstrukturierungsmaßnahmen mÅssen die mit einer Organschaft
verbundenen Vor- und Nachteile sorgsam ermittelt und abgewogen wer-
den. Ggf. will man eine Organschaftspause erreichen, ggf. soll die Organ-
schaft nahtlos von einem Åbernehmenden Rechtstr�ger weiter gefÅhrt
werden. Die zur Zielerreichung einsetzbaren Gestaltungsinstrumente
sind vielschichtig und reichen von der Nutzung des sog. Mitternachts-
erlasses bis hin zu einem Verzicht auf die DurchfÅhrung der Gewinn-
abfÅhrung, um Nachteile aus einer unterj�hrigen KÅndigung des GAV zu
vermeiden.1 DarÅber hinaus dÅrfte sich im Hinblick auf die laufenden
Steuerwirkungen der Organschaft wegen ver�nderter „Rahmenbedingun-
gen“ ein regelm�ßiges „Update“ empfehlen.

Kapitel 1 Steuerliche Grundlagen der „Organschaft im Wandel“
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1 Vgl. dazu etwa Hahn, Ubg 2014, 427. Zum umgekehrten Fall des Verzichts des
OT auf seinen GewinnabfÅhrungsanspruch vgl. FG MÅnster v. 20.8.2014 – 10 K
2192/13 F, GmbHR 2014, 1326; kritisch dazu Pyszka, GmbHR 2014, 1296. We-
gen GestaltungsmÇglichkeiten zur �bertragung des Gesch�ftsbetriebs einer Or-
gangesellschaft s. Hierstetter, BB 2015, 859.
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Dies verdeutlicht: Die Organschaft ist ein wichtiges Instrument der Steu-
erplanung und -gestaltung, die insbesondere wegen der MÇglichkeit sofor-
tiger Verlustverrechnung im Konzern die Steuerquote der Unternehmens-
gruppe (tempor�r/nachhaltig) verbessert oder zumindest stabilisiert.1 �b-
licherweise versteht man unter Konzernsteuerquote – auch als Effective
Tax Rate (ETR) bezeichnet – den Quotienten aus der ermittelten (zah-
lungswirksamen oder „nur“ latenten) Ertragsteuerbelastung und dem
Konzernjahresergebnis vor Steuern. Zwar lassen sich auch in Verlustsi-
tuationen ohne Organschaft Wirkungen auf die Konzernsteuerquote
durch Aktivierung entsprechender latenter Steuern nach Art eines „Steu-
ersparpotentials der Zukunft“ vermeiden. Derartige verlustbedingte ak-
tive Steuerlatenzen dÅrfen aber nur unter engen Voraussetzungen gebildet
werden – so enth�lt § 274 Abs. 1 S. 4 HGB ein entsprechendes Wahlrecht
begrenzt auf eine 5-Jahres-Periode, ohne Abzinsung. Zudem unterliegt ein
solches handels- oder konzernbilanzielles „deferred tax asset“ dem Risiko
zukÅnftiger Wertberichtigungen, bspw. aufgrund ge�nderter Gewinner-
wartungen oder ver�nderter gesetzlicher Rahmenbedingungen zur Ver-
lustnutzung. Es kann deshalb die Konzernsteuerquote in Folgeperioden
erheblich gef�hrden. Zusammengefasst: Mittels ertragsteuerlicher Organ-
schaft wird gestalterisch meist in stabilerer Form eine Verbesserung der
Konzernsteuerquote erreicht, die allerdings gesellschaftsrechtlich mit ei-
ner vollen HaftungsÅbernahme der Muttergesellschaft und ggf. auch lang-
j�hrigen Streitigkeiten mit Minderheitsgesellschaftern verbunden ist.

II. Alternativstrukturen zur Organschaft

Zur Vermeidung von Organschaftsnachteilen oder wegen fehlender Zul�s-
sigkeit der MehrmÅtterorganschaft in einem Joint Venture Projekt werden
in der Praxis diverse Instrumente zur Erlangung organschafts�hnlicher
Wirkungen eingesetzt. Meist geht es um „Ergebniskonsolidierung“ zwi-
schen mehreren eigenst�ndig bleibenden Rechtstr�gern, die natÅrlich
auch Åber eine Verschmelzung oder anderweitige ZusammenfÅhrung zu
einem Einheitsunternehmen erreicht werden kann, was aber aus rein be-
trieblichen GrÅnden mÇglicherweise unerwÅnscht ist.

Als Alternativstrukturen, die stets eine Optimierung im Einzelfall bedÅr-
fen, sind etwa zu nennen:2

– Das sog. Treuhandmodell einer hybrid als „Ein-Personen-Unterneh-
mung“ ausgestalteten PersGes.3 Man versteht darunter eine zivilrecht-
lich begrÅndete PersGes, bei der steuerlich betrachtet nur „ein“ Gesell-
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1 Vgl. eingehender KrÇner in Herzig, Organschaft, 2003, 562–569.
2 Vgl. Kessler in Herzig (Hrsg.), Organschaft, 2009, 570-592; Kolbe in HHR, § 14

KStG Anm. 16.
3 Vgl. BFH v. 3.2.2010 – IV R 26/07, BStBl. II 2010, 751 = FR 2010, 628 m. Anm.

Keß. Wegen einer Detaildiskussion vgl. Wacker u.a., JbFSt 2010/2011, 446-461.
Zu Sonderfragen der BegrÅndung eines Organschaftsverh�ltnisses zu einer Treu-
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schafter vorhanden ist. Konkret h�lt der Kommanditist seine Anteile
an der PersGes treuh�nderisch fÅr den Komplement�r (§ 39 Abs. 2 Nr. 1
AO). Die Treuhand-PersGes ist deshalb „nur“ eine Betriebsst�tte des
Komplement�rs. Eine eigenst�ndige gewerbesteuerpflichtige Mitunter-
nehmerschaft besteht nicht. Insoweit entfaltet das Treuhandmodell or-
ganschafts�hnliche Wirkungen (allerdings ohne das konflikttr�chtige
GAV-Erfordernis). Umgekehrt wÅrde eine Treuh�nderstellung des (voll
haftenden) Komplement�rs nicht ausreichen, der Treuh�nder-Komple-
ment�r bleibt Mitunternehmer.

– Einsatz einer PersGes als Rechtsform des Tochterunternehmens, die
wegen des Transparenzprinzips einen Ergebnistransfer zum Mitunter-
nehmer erlaubt, allerdings ohne gewerbesteuerliche Wirkung (§ 5
Abs. 1 S. 3 GewStG, PersGes als Steuerschuldner). Bei Innengesell-
schaften (etwa einer Art typisch stillen Beteiligung an einer KapGes)
sind spezielle Verlustabzugsbeschr�nkungen zu beachten.

– Gewinnpoolung durch betriebliche BegrÅndung einer Gewinngemein-
schaft, die wegen meist hoher AnerkennungshÅrden nur in absoluten
Sonderf�llen einsetzbar ist.

– Hybride Gesellschaftsformen wie etwa eine KGaA mit einem persÇn-
lich haftenden Gesellschafter, der „wie ein Mitunternehmer“ besteuert
wird (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 EStG) und den kapitalm�ßig beteiligten Kom-
manditaktion�ren.

– Tracking-Stock Strukturen mit eigenst�ndigen Ergebnisberechtigungen
an separierten Unternehmensteilen.

Abgesehen von derartigen Alternativstrukturen kommen auch einzel-
maßnahmenabh�ngige Instrumente zum Gewinn- und Verlustausgleich
zwischen einzelnen Unternehmen eines Verbundes in Betracht. Dies
kann etwa geschehen durch Forderungsverzichte, die Gew�hrung niedrig
verzinslicher Darlehen in verlustfÅhrende Tochterunternehmen oder Sale
and Lease back Gestaltung.

G. Weiterentwicklung der Organschaft zu einem
Gruppenbesteuerungskonzept

Seit Jahren wird in Deutschland Åber die Weiterentwicklung der tradier-
ten ertragsteuerlichen Organschaft zu einem „modernen Gruppen-
besteuerungskonzept“ diskutiert.1 FÅr einen wichtigen Industrie- und
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hand-KG vgl. Suchanek/Hesse, GmbHR 2013, 1196 sowie Jochimsen/Mangold/
Zinowsky, DStR 2014, 2045.

1 Vgl. zu Bestandsaufnahme und einem Reformvorschlag IFST-Schrift Nr. 471,
Juni 2011. Die IFST-Arbeitsgruppe stand unter der Leitung von Johanna Hey, de-
ren Mitglieder stammen aus Wissenschaft, Finanzverwaltung sowie Unterneh-
mens- und Beratungspraxis. Weiterhin von Wolfersdorff, IFST-Schrift Nr. 481,
September 2012. S. schließlich auch das Berliner Steuergespr�ch zur Reform der
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Dienstleistungsstandort wie Deutschland ist die Notwendigkeit eines
modernen Konzernsteuerrechts, das den Sonderwirkungen im Unterneh-
mensverbund Rechnung tr�gt, unbestritten. Im Mittelpunkt der steuer-
konzeptionellen Grundlagendiskussion stehen der Åberkommene hierar-
chische Ausgangspunkt des Organschaftsrechts, seine international unÅb-
liche enge gesellschaftsvertragliche Anbindung, die fehlende Zwischen-
ergebniseliminierung im Organkreis und schließlich die nur begrenzte,
unionsrechtsproblematische AuslandsÇffnung. Das seit 2005 in �ster-
reich umgesetzte moderne Gruppenbesteuerungskonzept1 hat – auch im
Hinblick auf �hnliche Konzernbesteuerungstraditionen – die Diskussion
in Deutschland beflÅgelt. Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP v.
26.10.2009 zu Beginn der 17. Legislaturperiode wurde ein entsprechender
„PrÅfauftrag“ vereinbart, der mit einem BMF-Bericht der Facharbeits-
gruppe „Verlustverrechnung und Gruppenbesteuerung“ v. 15.9.2011 abge-
schlossen wurde. Darin sind – stets unter Hinweis auf erhebliche Fiskal-
gefahren – verschiedene Gruppenbesteuerungsmodelle (etwa das Einkom-
menszurechnungs-Modell, das Gruppenbeitrags-Modell sowie das IFST-
Modell) evaluiert worden. Trotz der steuerkonzeptionellen Vorarbeiten
konnte sich der Gesetzgeber aber letztlich nicht zu einer „großen LÇsung“
bei der Organschaftsreformierung durchringen. Grund dafÅr war letztlich
die „Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung“, vielleicht aber auch
fehlender politischer Wille mit struktureller Reformierungskraft sowie
vielf�ltige Unsicherheiten Åber entstehende Systemumstellungswirkun-
gen. Herausgekommen ist vielmehr die sog. „Kleine Organschaftsreform“
v. 20.2.2013, die ein Konvolut punktuell ver�nderter ertragsteuerlicher
Organschaftsregelungen enth�lt, ohne an deren konzeptionellen „Grund-
festen“ zu rÅtteln. Ausweislich der GesetzesbegrÅndung zur Kleinen Or-
ganschaftsreform soll das Ziel eines modernisierten Gruppenbesteue-
rungskonzepts aber nicht g�nzlich „ad acta“ gelegt werden. Es ist viel-
mehr eine Weiterverfolgung des Projekts angekÅndigt, sofern sich dafÅr
finanzielle Spielr�ume ergeben. Schließlich kann auch das auf europ�i-
scher Ebene weiterverfolgte CCCTB-Projekt (Common Consolidated Cor-
porated Tax Base) Umsetzungsbedarf in Deutschland auslÇsen. Ungeach-
tet dessen sind Doppel- oder Mehrfachbelastungen von (laufenden bzw.
einmaligen) Beteiligungsertr�gen im Konzern Åber § 8b KStG zu 95 %
freigestellt. Bei einem vollkonsolidierenden Konzernsteuerrecht w�re
§ 8b KStG konzeptionell entbehrlich, weil insoweit keine eigenst�ndigen
Steuersubjekte mehr bestehen.
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Konzernbesteuerung mit LÅdicke, van Lishaut, Herzig, KrebÅhl sowie Carl-
Heinz Witt, FR 2009, 1025-1049. Zur Konzernbesteuerung de lege ferenda auch
KrebÅhl in Herzig, Organschaft, 2003, 595 ff. sowie HÅttemann in SchÇn/Oster-
loh-Konrad (Hrsg.), Kernfragen des Unternehmenssteuerrechts, 2010, 132 (135).

1 Eingehender dazu Leitner/Stetsko, Ubg 2011, 746; Mayer, IStR 2010, 633; Urtz,
GrenzÅberschreitende Gruppenbesteuerung, Reform der Organschaft, �ster-
reich als Vorbild?, in LÅdicke (Hrsg.), Forum der Internationalen Besteuerung,
Band 38, 2011, 59-144.
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Zentrale „Bausteine“ eines modernen Gruppenbesteuerungskonzepts, die
das geltende Organschaftsrecht konzeptionell erneuern und ggf. schritt-
weise umgesetzt werden kÇnnen, sind:
– Verzicht auf den GAV als Zentralerfordernis: Die Erfahrungen in ande-

ren Jurisdiktionen zeigen, dass Gruppenbesteuerungskonzepte durch-
aus ohne GewinnabfÅhrungsvertrag denkbar sind, zumal sich die han-
delsbilanzielle ErgebnisabfÅhrung konzeptionell mittlerweile weit von
der steuerlichen Einkommenszurechnung entfernt hat.1 Es muss dann
allerdings gew�hrleistet sein, dass dem fiskalischen Kernerfordernis ei-
ner Gruppenbesteuerung insoweit GenÅge getan wird, dass die Mutter-
gesellschaft letztlich vor allem im Verlustfall die Ergebnisse der Toch-
ter- und Enkelgesellschaften „wirtschaftlich“ tr�gt, tats�chlich leistet.
Dies ist bspw. durch steuerliche Verrechnungskonten, eine Begrenzung
des Verlustabzuges auf die HÇhe der Beteiligungswerte (etwa in Anleh-
nung an das § 15a EStG-Konzept), Nachversteuerungsregelungen unter
Vermeidung doppelter Verlustnutzung (national, grenzÅberschreitend)
oder etwa auch ein Group Contribution-System mit konzerninternen
Gruppenbeitr�gen zwischen Gewinn- und Verlustgesellschaften denk-
bar. Jeder dieser konzeptionellen Ans�tze hat Vor- und Nachteile, die
der Gesetzgeber vor Systemumstellung eingehend durchdenken muss.
Bei Beseitigung der Notwendigkeit eines GAV als Gruppenbesteue-
rungserfordernis mÅssen auch etwaige RÅckwirkungen im Gesell-
schaftsrecht Beachtung finden. Verzichtet man auf den GewinnabfÅh-
rungsvertrag, kÇnnte man eine mehrj�hrige bindende Antragstellung
verlangen. Auch kÇnnte das Mehrheitserfordernis fÅr eine Gruppen-
besteuerung Åber die bisherige 50 %-Grenze hinaus steigen; gedacht
werden kann etwa an eine 75 %-Beteiligungsgrenze. Im Hinblick auf
das Konzernrecht dÅrften auch bei Verzicht auf den GAV Umlagever-
tr�ge (wohl nach Maßgabe der Belastungs-, nicht der Verteilungsmetho-
de) neue Bedeutung erlangen. Schließlich sollte auf einen Gruppen-
besteuerungszwang auch im Hinblick auf das vom BFH „hoch gehalte-
ne“ Steuersubjektprinzip verzichtet werden.

– Zwischenergebniseliminierung in der Steuergruppe: Ein „echtes“ Kon-
zernsteuerrecht liegt nur dann vor, wenn der nationale/internationale
Unternehmensverbund als „steuerliche Einheit“ behandelt wird und
deshalb zumindest Zwischenergebniseliminierungen aus gruppenim-
manenten Transaktionen erfolgen. Denn entlang einer konzerninter-
nen WertschÇpfungskette werden zwar zwischen den verschiedenen Le-
galeinheiten Zwischengewinne realisiert, die aus Sicht des Konzernver-
bunds aber nicht marktrealisiert sind. Vor allem das bislang geltende
kÇrperschaftsteuerliche Zurechnungskonzept mÅsste insoweit zu ei-
nem Zwischenergebniseliminierungskonzept weiter entwickelt wer-
den. Realisierbar w�re jedenfalls in einem ersten Schritt eine Begren-
zung auf inl�ndische Zwischenergebniswirkungen. Durch einen sol-
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1 Vgl. zur ausl�ndischen Konzernbesteuerung etwa Carl-Heinz Witt, FR 2009,
1045 (1048) mwN.

1.72

pwo_I-LXIV_1-1086_Inhalt.pdf   110 24.07.2015   16:50:59



chen Verzicht auf Zwischengewinnrealisierungen im Konzern werden
gleichzeitig eine Reihe von in der Praxis genutzten GestaltungsmÇg-
lichkeiten zur Hebung stiller Reserven/stiller Lasten entbehrlich. Im
Wesentlichen entsteht durch Verzicht auf Zwischengewinnrealisation
wirkungsm�ßig nur ein Steuerstundungseffekt (evtl. anders aber bei
Steuersatzfriktionen, besonderen Verlustkonstellationen usw.). Ob
letztlich eine weiterreichende Kapitalkonsolidierung – auch im Hin-
blick auf die Beteiligungsertragsbefreiung des § 8b Abs. 2 KStG und sei-
ner Folgewirkungen auf Verlustkonstellationen – Sinn macht, ist kon-
zeptionell offen und nicht zwingend. Denkt man daran, ein konsolidie-
rendes Konzernbesteuerungsrecht einzufÅhren, so werden s�mtliche
Umstrukturierungen im Konzernverbund – deutlich weitergehend als
heute – steuerneutral sein mÅssen.

– Einbeziehung finaler Auslandsverluste: Durch die Kleine Organschafts-
reform v. 20.2.2013 wurde eine signifikante AuslandsÇffnung der ertrag-
steuerlichen Organschaftsregelungen durchgefÅhrt, die allerdings vor
allem aus Sorge um ungewollte Fiskalsch�den teilweise Åberbordende
Wirkung zeigt (etwa die double-dip-Regelung des § 14 Abs. 1 Nr. 5
KStG). Sofern es bei einem national staatlichen Gruppenbesteuerungs-
konzept bleibt, also bspw. die Gewinne ausl�ndischer Gruppengesell-
schaften im Ausland besteuert bleiben, mÅssen zumindest finale Betei-
ligungs- und Betriebsst�ttenverluste aus EU/EWR-Staaten im Inland
BerÅcksichtigung finden. Der Gesetzgeber sollte dieses Thema daher
aufgreifen und auch in ein modernisiertes Gruppenbesteuerungskon-
zept integrieren. Vorsorgemaßnahmen zur Sicherstellung einer Nach-
versteuerung kÇnnten dabei ebenfalls BerÅcksichtigung finden. NatÅr-
lich mÅssen bei einem solchen Gesetzgebungsschritt zur behutsamen
AuslandsÇffnung im Verlustbereich die Fiskalwirkungen intensiv er-
mittelt werden.

Schließlich sollten bei der Diskussion um eine Modernisierung der deut-
schen Gruppenbesteuerung die konzeptionellen Grundlagen des europ�i-
schen CCCTB-Projekts mit in den Blick genommen werden. Die Europ�i-
sche Kommission hat am 16.3.2011 einen Richtlinien-Vorschlag fÅr eine
solche gemeinsame konsolidierte KÇrperschaftsteuerbemessungsgrund-
lage verÇffentlicht, der ein komplett durchformuliertes Regelwerk fÅr
eine optionale, harmonisierte und konsolidierte Unternehmensbesteue-
rung von KÇrperschaften in der EU mit zentrierter Zust�ndigkeit einer
HauptsteuerbehÇrde enth�lt.1 Zwischenzeitlich ist der Richtlinien-Ent-
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1 Zum CCCTB-Projekt und seiner Weiterentwicklung vgl. Fehling in Schaum-
burg/Englisch (Hrsg.), Europ�isches Steuerrecht, KÇln 2015, Rz. 18.1 ff.; Eggert,
Die Gewinnersmittlung nach dem Richtlinienvorschlag Åber eine Gemeinsame
Konsolidierte KÇrperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, KÇln 2015, 1 ff.; Scheff-
ler/KÇstler, DStR 2013, 2190 sowie 2235; Scheffler/KÇstler, DStR 2014, 664;
Herzig, Entwicklung und Perspektiven des CCCTB-Projekts, in Festschrift Ger-
rit Frotscher, 2013, 203-217. Vgl. weiterhin auch Lenz/Rautenstrauch, DB 2011,
726; Kahle/Schultz, StuB 2011, 296 und BFuP 5/2011, 456; Kahle/Dahlke, StuB
2011, 453; Prinz, StuB 2011, 461; Rautenstrauch, EWS 2011, 161; Herzig/Kuhr,
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wurf durch verschiedene Kompromissvorschl�ge tendenziell versch�rft
worden (etwa im Hinblick auf eine europ�ische Zinsschranke). Das Ge-
samtprojekt ist dreistufig aufgebaut: In Stufe 1 ist eine einheitliche Steu-
erbemessungsgrundlage fÅr EU-KÇrperschaften vorgesehen, die in Stufe 2
zu einem konsolidierten europ�ischen Gesamtergebnis zusammengefÅhrt
wird, um dann in Stufe 3 nach einem bestimmten VerteilungsschlÅssel
auf die betroffenen Mitgliedsstaaten aufkommensm�ßig verteilt zu wer-
den. Auch wenn sich die derzeitige Diskussion auf die Fortentwicklung
einer einheitlichen Steuerbemessungsgrundlage konzentriert, gibt das Ge-
samtprojekt Anregungen, die auch fÅr eine Modernisierung des deutschen
Gruppenbesteuerungskonzepts Orientierung bieten kÇnnen. Ein Gewinn-
abfÅhrungsvertrag bspw. ist im europ�ischen CCCTB-Projekt nicht vor-
gesehen. Hinzu kommt: Aus deutscher Sicht kommen derzeit Personen-
gesellschaften als Organtr�ger in Betracht; darÅber hinaus erstreckt sich
die ertragsteuerliche Organschaft auch auf die Gewerbesteuer. Beide Rege-
lungselemente sind auf Basis des aktuellen Diskussionsstands im
CCCTB-Projekt nicht enthalten. Zumindest mittelfristig wird eine Eini-
gung der EU-Mitgliedsstaaten auf einen verabschiedungsreifen CCCTB-
Richtlinien-Vorschlag nur schwerlich zu erreichen sein.

Soweit der Steuergesetzgeber tats�chlich „eines Tages“ die Modernisie-
rung der Gruppenbesteuerung durch konzeptionelle Ver�nderungen er-
reicht, sind großzÅgige �bergangsregelungen und Anpassungsfristen zur
Planungssicherheit der Unternehmen zwingend vorzusehen. Vielschich-
tige Sonderfragen treten in Zusammenhang mit Ein- und Austritt von Un-
ternehmen hinsichtlich des neuen Gruppenbesteuerungsregimes auf.

Kapitel 1 Steuerliche Grundlagen der „Organschaft im Wandel“

48 | Prinz

DB 2011, 2053; FÇrster/Krauß, IStR 2011, 607; Marx, DStZ 2011, 547; Kuss-
maul/Niehren, StB 2011, 344; Herzig/Stock, BFuP 2011, 477. Die EU-Kommis-
sion hat in ihrem Aktionsplan fÅr eine „faire und effiziente“ Unternehmens-
besteuerung vom 17.6.2015 eine Neuauflage des Vorschlags Åber eine CCCTB
in Aussicht gestellt.
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